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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Seit den neunziger Jahren finden sich jeweils auch einige Hundert Rechtsradikale an
der Bundesfeier auf dem Rütli am Vierwaldstättersee ein. Dieser Festakt wird von
einem privaten, mehrheitlich aus Innerschweizer Politikerinnen und Politikern
zusammengesetzten Komitee organisiert. Dabei störten die Rechtsextremen mehrmals
mit Protestrufen die Ansprachen von Bundesräten. Zudem machten sie mit dem
abgewandelten Hitlergruss (so genannter Kühnen-Gruss mit drei statt fünf
ausgestreckten Fingern), mit den Frontisten-Fahnen aus den dreissiger Jahren und mit
Sprechchören auf sich aufmerksam. In diesem Jahr fielen die Störaktionen der rund
700 mehrheitlich jugendlichen Skinheads und anderer Personen aus dem
rechtsradikalen Umfeld gegen die Ansprache von Bundespräsident Schmid besonders
laut aus. Als Reaktion darauf mehrten sich die Rufe nach organisatorischen oder
polizeilichen Vorkehrungen für künftige 1. August-Feiern auf dem Rütli. 1

ANDERES
DATUM: 01.08.2005
HANS HIRTER

Verfassungsfragen

Beim Paket «Nachführung» schlossen sich beide Kommissionen dem
Bundesratsvorschlag für einen umfassenden Grundrechtskatalog an. Sie waren sich
einig, dass in dieser Nachführung auch Platz für bestimmte konsensfähige Neuerungen
sein soll. So nahmen sie ein explizites Diskriminierungsverbot auf, in dem die
wichtigsten Tatbestände möglicher Diskriminierung (Rasse, Geschlecht, Religion etc.)
beispielhaft aufgeführt sind. In einigen Bereichen der Grundrechte schwächte die
ständerätliche Kommission die Version des Bundesrates leicht ab; so etwa bei der
Garantie des Redaktionsgeheimnisses und des Streikrechts. An der von Wirtschaftsseite
bekämpften Aufnahme von Sozialzielen in die Verfassung hielten beide Kommissionen
fest, allerdings auch am Zusatz, dass daraus keine direkt anwendbaren Ansprüche auf
staatliche Leistungen abgeleitet werden können. In der Gesamtabstimmung passierte
die Nachführung deutlich, wenn sich auch in der nationalrätlichen Kommission fünf der
neun SP-Kommissionsmitglieder der Stimme enthielten. Diese Unzufriedenheit der
Linken und die über hundert Minderheitsanträge kündigten an, dass die Debatte längst
nicht abgeschlossen ist. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.1997
HANS HIRTER

Bei den Grundrechten gaben namentlich das Diskriminierungsverbot und das
Streikrecht zu reden. Bei ersterem ging die Auseinandersetzung nicht um das Verbot
der Diskriminierung an sich, sondern um die Frage, ob die Gruppen, welche namentlich
nicht diskriminiert werden dürfen, einzeln exemplarisch zu nennen seien, und wenn ja,
welche dazugehören würden. Der Ständerat entschied sich gegen eine Aufzählung. Die
CVP und die Linke setzten sich im Nationalrat hingegen erfolgreich für eine – nicht
abschliessende – Aufzählung ein, da damit auch ein Signal an die Bevölkerung zugunsten
dieser Gruppen ausgesendet werde. Der Ständerat fügte sich in der
Differenzbereinigung diesem Entscheid. Das Recht auf Streik und Aussperrung (mit der
Einschränkung, dass sie Arbeitsbeziehungen betreffen und keine vertraglichen
Friedenspflichten verletzen dürfen) wurde vom Ständerat mit dem Argument
gestrichen, dass dieses Recht zwar durch die Rechtsprechung gewährleistet sei, ihm
aber kein Grundrechtscharakter zukomme. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Formel
setzte sich im Nationalrat jedoch gegen einen namentlich von der SVP und einer
Mehrheit der FDP getragenen Streichungsantrag mit 91:67 Stimmen durch. In der
Differenzbereinigung gab der Ständerat insofern nach, als er zwar kein Grundrecht auf
Streik anerkannte, aber diesen unter den erwähnten Bedingungen für zulässig erklärte.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.1998
HANS HIRTER

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nationale Identität

Nach den rechtsradikalen Störmanövern 2005 an der Bundesfeier auf dem Rütli
ergriffen die Behörden und die Organisatoren dieses Jahr strenge
Sicherheitsmassnahmen. Mit einem Ticketsystem versuchten sie, den Zugang zu
limitieren und unliebsame Elemente fern zu halten. Zusammen mit den polizeilichen
Kontrollen der Anfahrts- und Anmarschwege funktionierte dies gut. Organisierte
Rechtsextreme waren auf dem Festgelände nicht anzutreffen, und die Ansprachen
konnten ungestört gehalten werden. Im Gegensatz zu früheren Jahren trat auch kein
Bundesrat als Redner auf. Der eingeladene Bundespräsident Leuenberger hatte im
Einverständnis mit dem Gesamtbundesrat auf eine Teilnahme verzichtet; er wollte
damit auch zum Ausdruck bringen, dass in der Schweiz keine zentrale 1.-August-Feier
stattfindet, sondern allen lokalen Anlässen die selbe Bedeutung zukommt. 3

ANDERES
DATUM: 02.08.2006
HANS HIRTER

Die von einer privaten Vereinigung veranstaltete Bundesfeier auf dem Rütli erfreute
sich auch dieses Jahr grosser Aufmerksamkeit bei den Medien. Nach den störenden
Auftritten von Rechtsextremen in den Jahren 2004 und 2005 sorgten die Veranstalter
wie bereits im Vorjahr mit strengen Sicherheitsmassnahmen dafür, dass nur
vorangemeldete Gäste Zugang fanden. Die Rechtsradikalen wurden nicht zugelassen;
rund 300 von ihnen folgten einem Aufruf der PNOS und versammelten sich eine Woche
später am selben Ort. Im Zentrum der 1. August-Feier auf dem Rütli standen im
Berichtsjahr die Frauen. Die mitveranstaltenden Frauenorganisationen hatten
Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey (sp) und Nationalratspräsidentin Christine
Egerszegi-Obrist (fdp, AG) als Hauptrednerinnen eingeladen. Die Kantone der
Innerschweiz waren weder von der Idee einer von der SP-Bundespräsidentin
angeführten Frauenfeier am 1. August noch vom zu erwartenden Sicherheitsaufwand
angetan und stellten phasenweise die Durchführung des diesjährigen Anlasses in Frage.
Der Disput hatte auch wahlkampfspezifische Aspekte und wurde von den Medien
während Monaten in breitester Form abgehandelt. Die SP gebärdete sich als Hüterin
des schweizerischen Patriotismus und die SVP fand auf einmal diese Bundesfeier auf
dem Rütli (in den Worten ihres Präsidenten Maurer „… nur eine Wiese mit Kuhdreck“)
nicht mehr so wichtig. Die Finanzierung des Sicherungsaufwands übernahmen, nach
einigem Hin und Her und der Zusage eines Beitrags von privaten Sponsoren, die Stadt
und der Kanton Luzern sowie Uri. Die Veranstaltung wurde ohne Störungen
durchgeführt. Diese Feier und ihre Umstände wurden auch im Parlament zu einem
Thema. Der Bundesrat bestätigte in seiner Antwort auf eine Interpellation Inderkum
(cvp, UR) seine Haltung, dass sich der Bund nicht finanziell an dieser Veranstaltung auf
dem Rütli beteiligen werde. Grundsätzlich lehne die Landesregierung die Durchführung
einer zentralen nationalen Bundesfeier, egal ob auf dem Rütli oder anderswo, ab, da
dies nicht dem föderalistischen Charakter der Schweiz entsprechen würde. 4

ANDERES
DATUM: 01.08.2007
HANS HIRTER

Nachdem die Rechtsextremen vom Rütli verdrängt worden waren, suchten sie sich
andere Orte für ihre historisch untermauerten Auftritte - unter anderem auch die Feier
zur Schlacht von 1386 in Sempach (LU). Die Luzerner Behörden sahen keinen Anlass,
etwas gegen die Beteiligung der PNOS (Partei National Orientierter Schweizer) und
anderer Rechtsextremisten an der Sempacher Feier zu unternehmen. Diese hätten sich
in den Vorjahren stets anständig benommen und ihr Kranzlegungsritual mit der sich an
der faschistischen Frontenbewegung der 30er Jahre orientierenden Symbolik erst nach
der offiziellen Feier durchgeführt. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.06.2008
HANS HIRTER

Nach den Vorkommnissen an den Bundesfeiern auf dem Rütli (UR) in den letzten
Jahren wurde die Veranstaltung im Berichtsjahr in kleinerem Rahmen durchgeführt.
Insbesondere wurde auf den Auftritt eines Mitglieds der Landesregierung verzichtet,
was das Interesse der Medien markant schrumpfen liess. Um die Rechtsextremisten
fernzuhalten, welche die Feier bis 2006 jeweils gestört und die riesige Medienpräsenz
für einen propagandistischen Auftritt genutzt hatten, wurden auch dieses Jahr nur
angemeldete und akzeptierte Gäste zugelassen. Eine als Ersatz für den entgangenen
Auftritt von rund 300 Faschisten am 3. August auf dem Rütli durchgeführte Kundgebung
fand praktisch keine Beachtung in den Medien. Die Rechtsextremen hatten sich
ohnehin, nach ihrer Verdrängung vom Rütli im Vorjahr, andere patriotische Feiern zur
Markierung ihrer Präsenz ausgesucht. Anfangs April traten sie an der Gedenkfeier zur
Schlacht von Näfels (1388) im Kanton Glarus auf, und im Juni marschierten sie bei der
Feier zur Schlacht von 1386 in Sempach (LU) mit. 6

ANDERES
DATUM: 01.08.2008
HANS HIRTER
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Die Luzerner Behörden sahen vorerst noch keinen Anlass, das Konzept für die Feier der
Schlacht von Sempach zu ändern. Diese wurde auch dieses Jahr wieder von
Rechtsradikalen für einen Grossaufmarsch benutzt. Ihren rund 250 Personen standen,
von der Polizei abgetrennt, rund 100 dagegen protestierende Jungsozialisten
gegenüber. Die eigentliche Feier fand witterungsbedingt in einer Kirche und ohne die
Rechtsradikalen statt; letztere marschierten anschliessend allein zum Schlachtgelände.
Nach der Kundgebung kündigte die Luzerner Kantonsregierung die Ausarbeitung eines
neuen Konzepts für die Durchführung dieses Anlasses an. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.06.2009
HANS HIRTER

Aufgrund der vorjährigen Störungen durch Rechtsradikale plante die Luzerner
Regierung im Berichtsjahr anstelle eines Umzugs zum Gedenken an die Schlacht von
Sempach die Durchführung eines Gottesdienstes. Die SVP Luzern sammelte daraufhin
Unterschriften für eine Petition, die ein Beibehalten der bisherigen Feierlichkeiten
forderte. Diese wurde auch von Bundesrat Maurer unterschrieben, was einigen Wirbel
verursachte. Maurer wurde vorgeworfen, sich in kantonale Belange einzumischen und
Rechtsextremismus zu unterstützen. Dieser rechtfertigte seine Unterschrift mit dem
Hinweis, dass die Petition lediglich eine würdevolle Feier, also eine Feier ohne
politischen Extremismus fordere. Die Luzerner Regierung schlug ein Konzept vor, das
anstelle von Schlachtfolklore zukünftig ein Volksfest vorsieht, mit dem der Dialog
gefördert und die zunehmende Politisierung des Anlasses verhindert werden soll. 8

ANDERES
DATUM: 27.06.2010
MARC BÜHLMANN

Die Rütli-Wiese geriet auch 2011 in die Schlagzeilen. Nicht die Jahrfeier, bei der
Bundespräsidentin Calmy-Rey Überraschungsgast war und die dank dem seit 2009
bestehenden Ticketsystem ohne Zwischenfälle verlief, war Gegenstand der
Diskussionen, sondern die Nutzung der Wiese für Parteianlässe. Die Schweizerische
Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), welche die symbolträchtige Wiese im Auftrag des
Bundes verwaltet und für Anlässe mit mehr als 50 Personen Bewilligungen erteilt,
verbietet parteipolitische Anlässe. Ende Mai trafen sich jedoch 70 Mitglieder des SVP-
Zentralvorstandes ohne Bewilligung auf dem Rütli, um Widerstand gegen einen EU-
Beitritt zu geloben. Die SGG bezeichnete dies als rechtswidrig und verlangte eine
Entschuldigung, welche die SVP allerdings verweigerte. Es folgte eine Diskussion über
die Öffnung des Rütli für Parteianlässe. Während die einen auf einen Zutritt für alle
pochten, warnten andere vor der Vereinnahmung der Wiege der Eidgenossenschaft
durch rechtsextreme Gruppierungen. 9

ANDERES
DATUM: 20.05.2011
MARC BÜHLMANN

Da die Feierlichkeiten zum Gedenken an die Schlacht bei Sempach in den letzten
Jahren immer wieder durch Aufmärsche von Rechts- und teilweise auch
Linksextremisten gestört wurden, was zu immensen Sicherheitskosten geführt hatte,
beschloss die Luzerner Regierung für das 625-jährige Jubiläum von 2011 ein neues
Konzept. Anders als auf dem Rütli wurden Extremisten allerdings nicht mit einem
Zulassungssystem ferngehalten. Der Kanton Luzern richtete vielmehr ein grosses, allen
zugängliches Mittelalter-Volksfest aus, verzichtete jedoch auf den Umzug auf das
Schlachtgelände. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.07.2011
MARC BÜHLMANN

Um ein Aufeinandertreffen von rechts- und linksextremen Organisationen zu
verhindern, untersagte die Luzerner Polizei den sogenannten Gedenkmarsch auf das
Schlachtfeld bei Sempach, der alljährlich von Rechtsextremen begangen wird. Weil
gleichzeitig eine Bewilligung der Gruppe Antifaschistische Aktion Zentralschweiz für
eine Gegendemonstration auf dem Schlachtfeld eingereicht wurde, befürchtete die
Polizei eine erhebliche Gefahr. Auch die Gegendemonstration wurde deshalb nicht
bewilligt. Nachdem die Polizei am Samstagabend das Gelände verlassen hatte, fanden
sich trotz Verbot rund 60 Rechtsextreme ein und legten einen Kranz nieder. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.07.2015
MARC BÜHLMANN
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Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Im Jahr 2016 rückten Dschihad-Reisende wiederholt in den Fokus der Medien. Laut
dem NDB kehrte im Jahr 2016 eine Person nach ihrer Ausreise in ein dschihadistisches
Kampfgebiet in die Schweiz zurück. Dazu kommen mindestens drei Personen, welche
kurz vor bzw. nach ihrer Abreise nach Syrien zum Islamischen Staat (IS) angehalten
wurden. Zudem wurden 2016 laut Medienberichten strafrechtliche Verfahren gegen vier
zurückgekehrte Dschihad-Reisende aufgenommen. Im Fall einer Person wurde das
erste rechtskräftige Urteil wegen einer Dschihad-Reise gesprochen. Zu Beginn des
Jahres 2016 hallte in den Medien überdies die Heimkehr zweier Winterthurer
Jugendlicher aus dem syrischen Kampfgebiet nach. 
Dschihad-Rückkehrende und die Gefahren, die von ihnen ausgehen können, wurden
auch im Lagebericht des NDB und im Bericht zur Sicherheitspolitik des Bundesrats
thematisiert. Insbesondere der Lagebericht des NDB stiess auf grosses mediales
Interesse. In der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des NDB-Berichts
prognostizierte Markus Seiler, Direktor des NDB, dass bei den Ausreisen Richtung
dschihadistisches Kampfgebiet ein Plafond erreicht worden sein könnte, während
Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen eine der relevantesten Bedrohungen für
die Sicherheit der Schweiz darstellten. Letztere könnten laut dem NDB an der Planung
und Durchführung von Attentaten in der Schweiz oder im Ausland beteiligt sein oder
mit ihren Erlebnisberichten neue Mitglieder für den IS rekrutieren. 

Angesichts dieser Geschehnisse waren auch die gesetzlichen Grundlagen zum Umgang
mit potenziellen, ausgereisten oder zurückgekehrten Dschihad-Reisenden Gegenstand
der öffentlichen Debatte. Diskutiert wurden drei Hauptaspekte: die Prävention von
Ausreisen beziehungsweise Einreisen, die strafrechtliche Verurteilung von Ausgereisten
und die Wiedereingliederung von Zurückgekehrten in die Gesellschaft. 
Die Sonntagszeitung erachtete die Lage bezüglich präventiver Massnahmen im
Dezember 2016 als unzureichend. So würden beispielsweise die beiden jungen Männer
aus Genf, welche im Sommer 2016 von der Polizei wegen dschihadistisch motivierter
Ausreise angehalten wurden, zeigen, dass die bestehenden präventiven Strukturen nur
bedingt greifen. Die beiden Männer seien beide bereits zuvor polizeilich bekannt
gewesen und kurz vor ihrer Abreise von der Polizei vorgeladen worden. In beiden Fällen
sei kurz darauf die Ausreise erfolgt. Um solche Ausreisen in dschihadistische
Kampfgebiete zu verhindern, sei laut dem Tages-Anzeiger beispielsweise eine
regelmässige Meldepflicht bei der Polizei oder das Sperren von Reisedokumenten
denkbar. Dabei merkten die Medien jedoch auch an, dass Ausreisesperren Grundrechte
verletzen können und in jedem Fall auch Möglichkeiten für Beschwerden und die
Berücksichtigung individueller Bedingungen der potenziellen Dschihadreisenden
bestehen müssen. 
Im Parlament wurde eine Motion für eine gesetzliche Grundlage für eine Ausreisesperre
für Dschihadisten und Dschihadistinnen abgelehnt. Bundesrätin Sommaruga verwies
dabei aber darauf, dass alternative Präventionsmassnahmen ausgearbeitet würden.
Neben der Ausreise sollte auch die Einreise von Dschihadisten und Dschihadistinnen
verhindert werden. So wurde im Verlauf des Jahres gegen 26 Personen mit Bezug zum
Dschihad ein Einreiseverbot in die Schweiz verhängt. Medial und politisch kontrovers
diskutiert wurde in diesem Zusammenhang die Frage, ob Doppelbürgern und
Doppelbürgerinnen, welche für eine fremde Armee oder eine armeeähnliche,
ideologisch motivierte Gruppierung gekämpft haben, die Schweizer Staatsbürgerschaft
entzogen werden soll.
Die präventive Überwachung und strafrechtliche Verfolgung von Dschihadisten und
Dschihadistinnen rückte im Rahmen der Abstimmung zum neuen
Nachrichtendienstgesetz im September 2016 in den Fokus. Bundesrat Parmelin warb
zum Beispiel an der Pressekonferenz zum Lagebericht des NBD für die Annahme der
Vorlage. Ebenso wurden die Möglichkeiten zur besseren Überwachung von potenziellen
Dschihadisten und Dschihadistinnen wiederholt als Pro-Argument für das
Nachrichtendienstgesetz genannt. Nach der Annahme des Gesetzes an der Urne wurde
die Kompetenz, ausreisende, ausgereiste oder zurückgekehrte Dschihadistinnen und
Dschihadisten verdeckt im Schengener Informationssystem auszuschreiben, zusätzlich
auf das Fedpol ausgeweitet. Das Nachrichtendienstgesetz hatte diese Kompetenz nur
dem NDB erteilt. 

Gegen die tatsächlich zurückgekehrten Dschihadisten und Dschihadistinnen wurde
bisher in jedem Fall ein Strafverfahren eröffnet. Basis dafür war das dringliche
Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen Al-Qaïda, Islamischer Staat sowie
verwandter Organisationen. Erfahrung in der Verurteilung von Dschihadisten und

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2016
LENA BALTISSER
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Dschihadistinnen hatte die Bundesanwaltschaft jedoch fast keine. Während zwar rund
sechzig Verfahren wegen Verstosses gegen das Verbot von Al-Qaïda und IS offen waren,
kam es erst im Juli 2016 zu einer ersten Verurteilung durch das Bundesstrafgericht: Ein
26-Jähriger wurde zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil war
laut Le Temps und NZZ wegweisend: Einerseits sei das Verbot der Gruppierungen Al-
Qaïda und IS erstmals angewandt worden. Andererseits wurde der Angeklagte bereits
vor seiner Ausreise in die Türkei verhaftet und in der Folge angeklagt; somit sei die
«deutliche Absicht» – wie sie das Gericht feststellte –, sich in das dschihadistische
Kriegsgebiet zu begeben, ausreichend, um entsprechend dem dringlichen
Bundesgesetz verurteilt zu werden. Trotz dieser ersten Verurteilung eines Dschihad-
Reisenden wurden verschiedene Stimmen für eine Verschärfung und Überarbeitung der
Terrorismusstrafnorm laut, welche das 2018 auslaufende dringliche Bundesgesetz
ablösen sollte.

Neben Prävention und strafrechtlicher Verfolgung nahm der Aspekt der
Resozialisierung der Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen einen zentralen Platz
in der öffentlichen Debatte ein. So wurden zu Beginn des Jahres in der NZZ «Konzepte
für die Reintegration der Rückkehrer abseits des Strafrechts» gefordert. Für die
gesellschaftliche Wiedereingliederung von Dschihad-Reisenden gebe es gemäss der
NZZ keine ausreichenden interkantonalen und bereichsübergreifenden Strukturen.
Medien, Experten und Expertinnen sowie die operative Koordination TETRA des Fedpol,
welche sich brereichsübergreifend mit dem Tracking von Terroristinnen und
Terroristen befasst, forderten die Schaffung eines schweizweiten Kompetenzzentrums
für die Deradikalisierung und Resozialisierung von Dschihadisten und Dschihadistinnen.
Eine solche Kooperation zwischen Strafbehörden und Fachstellen, die beispielsweise
psychologische oder soziale Betreuungsangebote bieten würde, wurde vorerst aber
nicht eingerichtet. Einzig auf kantonaler Ebene gab es laut der NZZ bereits
verschiedene Fachstellen, die Präventions- und Resozialisierungsarbeit leisteten. 12

Das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer
Staat» sowie verwandter Organisationen war im Dezember 2014 befristet erlassen
worden und verliert daher seine Geltung am 31. Dezember 2018. Um die gesetzlichen
Rahmenbedingungen zur Bekämpfung des Terrorismus in der Schweiz nicht zu
schwächen, soll die Geltungsdauer des Gesetzes um weitere vier Jahre verlängert
werden. Die entsprechende Botschaft wurde vom Bundesrat im November 2017
verabschiedet.

Das am 1. September 2017 in Kraft getretene Nachrichtendienstgesetz (NDG) enthält in
Artikel 74 eine Bestimmung, die den Bundesrat ermächtigt, terroristische
Organisationen per Verfügung zu verbieten. Im Vergleich zum Gesetz über das Verbot
von «Al-Qaïda» und dem «Islamischen Staat» sieht das NDG jedoch eine tiefere Strafe
und keine Bundesstrafkompetenz vor. Diese Differenzen sollen durch eine Revision von
Art. 74 NDG bereinigt werden. Da diese Revision jedoch zeitlich nicht mehr bis zum 31.
Dezember 2018 vom Parlament beraten und vom Bundesrat per Verfügung in Kraft
gesetzt werden kann, drängt sich die Verlängerung des Gesetzes über das Verbot dieser
Gruppierungen auf. Nach Abschluss der NDG-Revision soll es aufgehoben werden. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.11.2017
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2018 stimmte der Ständerat einstimmig und ohne Enthaltungen
dem Vorhaben des Bundesrates zu, das Bundesgesetz über das Verbot der
Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter
Organisationen um vier Jahre zu verlängern. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2018
KARIN FRICK

Das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer
Staat» sowie verwandter Organisationen war im Sommer 2018 im Nationalrat ebenso
unbestritten wie zuvor im Erstrat. Einstimmig und ohne Enthaltungen verlängerte der
Nationalrat die Geltung des bestehenden Gesetzes bis zum 31. Dezember 2022. Damit
wird verhindert, dass die Mittel zur Bekämpfung von «Al-Qaïda» und dem «Islamischen
Staat» vorübergehend geschwächt werden, bis ein neuer Art. 74 NDG mit
gleichwertigen Normen wie im Verbotsgesetz in Kraft treten wird. Die
Schlussabstimmungen fielen ebenfalls in beiden Räten einstimmig aus: Der Nationalrat
nahm das Gesetz mit 196 Stimmen an; der Ständerat stimmte mit 44 Stimmen dafür. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2018
KARIN FRICK
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Grundrechte

Die Vorlage des Bundesrates über den Beitritt der Schweiz zur UNO-Konvention gegen
Rassendiskriminierung und die damit verbundene Revision des Strafgesetzbuchs fand
in der Vernehmlassung mehrheitlich positive Aufnahme. Die FDP machte allerdings die
Einschränkung, dass sie eine Gesetzesrevision nicht für erforderlich halte, da die
entsprechenden Delikte aufgrund der bestehenden Normen ausreichend verfolgt
werden können. Entschiedene Opposition meldeten hingegen die Schweizer
Demokraten (vormals NA) sowie die von Nationalrat Blocher (svp, ZH) präsidierte Aktion
für eine neutrale und unabhängige Schweiz (AUNS) an. Die SD sehen vor allem das Recht
auf freie Meinungsäusserung gefährdet, für die AUNS besteht für die Schweiz kein
Anlass, UNO-Konventionen beizutreten. Die Überprüfung dieser Einwände führte dazu,
dass der Bundesrat die Vorlage entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung im
Berichtsjahr noch nicht dem Parlament vorlegen konnte. 16

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 22.12.1990
HANS HIRTER

Die geplante neue Strafnorm gegen rassistisches und fremdenfeindliches Verhalten
verzögerte sich weiter. Da sich die Verwaltung nach eigenem Bekunden mit der
Ausformulierung schwer tat, und insbesondere Mühe hatte, einen juristisch
einwandfreien Kompromiss zwischen strafbaren Handlungen einerseits und dem
Grundsatz der Meinungsäusserungsfreiheit andererseits zu finden, konnte der
Bundesrat die Botschaft auch 1991 noch nicht verabschieden. 17

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.08.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament den Beitritt zum Internationalen
Übereinkommen von 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Um
der von dieser Übereinkunft verlangten Bestrafung von rassistischen Handlungen zu
genügen, schlug er auch eine Ergänzung des Strafgesetzbuchs vor. Damit sollen
rassistische Propaganda, öffentliche Aufrufe zu Hass und Diskriminierung sowie
rassistisch motivierte Angriffe auf die Menschenwürde bestraft werden. Untersagt wird
im weiteren die Verweigerung öffentlich angebotener Leistungen (d.h. insbesondere
die Benutzung von Verkehrsmitteln resp. der Besuch von Gaststätten, Hotels oder
Veranstaltungen) aus rassistischen Gründen. Protest gegen das Projekt, das in der
Vernehmlassung noch recht umstritten gewesen war, kam insbesondere von der
"Nationalen Koordination", einer Vereinigung von 17 rechtsextremen Gruppierungen. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.1992
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte in der Dezembersession sowohl dem Beitritt zum
Rassendiskrimierungsabkommen als auch der zugehörigen Revision des Strafrechts mit
deutlicher Mehrheit zu. Vergeblich hatten die Fraktionen der AP und der SD/Lega die
Vorlage als unzulässiges Zensurinstrument bekämpft und Rückweisung beantragt. In der
Debatte wurde konkretisiert, dass das Diskriminierungsverbot für öffentlich
angebotene Leistungen auf den Abschluss von Anstellungs- und Mietverträgen keine
Anwendung finden soll. Als Ergänzung beschloss der Nationalrat die Schaffung einer
Ombudsstelle gegen Rassismus und regte beim Bundesrat die Schaffung einer
Kommission gegen Rassismus an. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1992
HANS HIRTER

Die Ständekammer trat auf das im Vorjahr vom Nationalrat im Eilverfahren, d.h. ohne
Konsultation des Bundesrates beschlossene Gesetz zur Schaffung einer Ombudsstelle
gegen Rassismus nicht ein. Sie forderte aber den Bundesrat mit einem Postulat (Po.
93.3041) auf, die Einrichtung einer derartigen Stelle zu überprüfen. Der Nationalrat
forderte daraufhin die Schaffung einer Ombudsstelle mit einer Motion, was die kleine
Kammer freilich mit dem Argument ablehnte, dass zuerst die Notwendigkeit und die
Funktion einer derartigen Institution abzuklären seien. 20

MOTION
DATUM: 14.06.1993
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte der Ständerat ohne Opposition dem Beitritt der Schweiz zum
Internationalen Abkommen von 1965 zur Beseitigung jeglicher Form von
Rassendiskriminierung und der dazu erforderlichen Revision des Strafgesetzbuchs zu:
In der Schlussabstimmung akzeptierte der Nationalrat dieses neue Antirassismusgesetz
bei 13 Gegenstimmen; im Ständerat gab es keine Gegner. Drei verschiedene
Referendumskomitees aus dem rechten Lager ergriffen gegen diese Gesetzesrevision
das Referendum, welches sie mit insgesamt gut 54'000 Unterschriften einreichten. 21

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.06.1993
HANS HIRTER
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Infolge des von politisch rechtsstehenden Kreisen im Vorjahr eingereichten
Referendum musste das Volk zum neuen Antirassismusgesetz Stellung nehmen. Der
neue Artikel 261bis StGB will die öffentliche rassistische Hetze und Diskriminierung
sowie das Leugnen und Verharmlosen von Völkermord oder anderen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit verbieten. Diese Bestimmungen bilden die Voraussetzung für den
Beitritt der Schweiz zur Antirassismus-Konvention der UNO.

Dieser Beitritt – der nach nur einen weiteren Schritt zu einer Vollmitgliedschaft bei der
UNO darstelle – war denn auch eines der Hauptargumente in der Propaganda der
verschiedenen gegnerischen Komitees. Daneben wurde von den Gegnern die
Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die neuen Gesetzesbestimmungen in den
Vordergrund geschoben. Zudem behaupteten sie, dass mit dem neuen Gesetz
Massnahmen gegen die Zuwanderung von Ausländern verunmöglicht würden. Aktiv taten
sich bei den Gegnern neben notorischen Rechtsaussenpolitikern wie Emil Rahm auch
die FP, die SD, die Lega sowie einzelne Nationalräte und Jungpolitiker der bürgerlichen
Bundesratsparteien und der LP hervor. Aktiv an der Kampagne beteiligten sich auch
sogenannte Revisionisten, d.h. Personen, welche die Judenausrottungspolitik der
Nationalsozialisten leugnen oder zumindest relativieren.

Obwohl sich neben den vier Bundesratsparteien auch die LP, der LdU, die EVP, die
Grünen, die PdA, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie kirchliche, kulturelle
und soziale Organisationen für das Antirassismus-Gesetz aussprachen, waren sich die
Befürworter ihres Sieges keineswegs sicher. Insbesondere war ungewiss, inwieweit es
den Gegnern gelingen würde, die Abstimmung zu einem Plebiszit für eine restriktivere
Asyl- und Einwanderungspolitik umzufunktionieren.

Bei einer Beteiligung von 45,9 Prozent stimmten am 25. September die
Stimmberechtigten mit einer Mehrheit von 54.7 Prozent dem neuen Gesetz zu. Am
stärksten fiel das Ja im Kanton Genf aus, zustimmende Mehrheiten fanden sich aber
auch in allen anderen französischsprachigen Kantonen mit Ausnahme des Wallis, wo nur
der deutschsprachige Kantonsteil zustimmte. Die Deutschschweiz war ähnlich
gespalten wie bei den Abstimmungen im Sommer über die erleichterte Einbürgerung
und den Kulturförderungsartikel: die beiden Basel, Zürich und Bern nahmen die Vorlage
zusammen mit Schaffhausen, Zug, Graubünden und - für viele überraschend -
Obwalden an. Am stärksten fiel die Ablehnung in Schwyz aus. Generell stimmten die
Städte – und hier vor allem die bürgerlichen Quartiere – eher zu als ländliche Gebiete.
Die Vox-Befragung nach der Abstimmung bestätigte diese ersten Analysen. Zudem
stellte sie fest, dass die Frauen wesentlich deutlicher zustimmten als die Männer. Bei
den Nein-Stimmenden verfing das Argument am häufigsten, dass das neue Gesetz
überflüssig sei; antisemitische oder rassistische Parolen fanden auch bei den Gegnern
nur eine geringe Unterstützung. Eine recht grosse Gruppe wollte hingegen mit dem
Nein primär ihre Unzufriedenheit über den hohen Ausländeranteil in der Schweiz
ausdrücken.

Antirassismus-Gesetz
Abstimmung vom 25. September 1994

Beteiligung: 45,9%
Ja: 1'132'662 (54,6%)
Nein: 939'975 (45,4%)

Parolen: 
– Ja: FDP, SP, CVP, SVP (7*), GP, LP (1*), LdU, EVP, PdA; Vorort, SBV, SGB, CNG.
– Nein: FP, SD, Lega.
– Stimmfreigabe: EDU (1*).
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.1994
HANS HIRTER

Der Bundesrat setzte die neue Rechtsnorm auf den 1. Januar 1995 in Kraft und gab den
Beitritt der Schweiz zur Antirassismus-Konvention der UNO bekannt. Wie er bereits im
Abstimmungskampf angekündigt hatte, meldete er dazu zwei Vorbehalte an. Der
wichtigere der beiden betrifft die gesetzliche Regelung der Zulassung von Ausländern
zum schweizerischen Arbeitsmarkt. Damit will er sich die Möglichkeit freihalten, die
Einwanderung aus europäischen und anderen kulturell eng verwandten Staaten
bevorzugt zuzulassen. 23

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 30.12.1994
HANS HIRTER
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Die 1995 auf der Grundlage des Antirassismusgesetzes eingesetzte Eidgenössische
Kommission gegen Rassismus lancierte im Sommer eine breite Inserat- und
Plakataktion gegen rassistische und antisemitische Vorurteile und Diskriminierungen. 24

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.1997
HANS HIRTER

Das seit anfang 1995 geltende Antirassismusgesetz führt nach Ansicht eines Teils der
bürgerlichen Nationalräte bei den Gerichten zu Auslegungsschwierigkeiten und
bewirke damit nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern bedrohe auch das Recht auf freie
Meinungsäusserung. Eine von 17 Freisinnigen und 23 SVP-Politikern mitunterzeichnete
Motion von Nationalrat Gusset (fp, TG) forderte deshalb eine Teilrevision. Der Vorstoss
verlangt, dass die Bestimmungen namentlich bezüglich «Propagandaaktionen» präziser
gefasst werden und die Vorsätzlichkeit stärker gewichtet wird. Der Bundesrat empfahl,
die im Berichtsjahr noch nicht behandelte Motion abzulehnen. 25

MOTION
DATUM: 17.09.1997
HANS HIRTER

Die Rechtsprechung war weiterhin mit der Suche nach einer einheitlichen Auslegung
des Antirassimusgesetzes befasst. In Genf wurde die erstinstanzliche Verurteilung
eines Buchhändlers bestätigt, der ein antisemitische Passagen enthaltendes Buch des
französischen Philosophen Roger Garaudy verkauft hatte. Da der Buchhändler nicht aus
antisemitischen Gründen gehandelt habe, reduzierte das Gericht die Busse. In einem
analogen Fall hatte demgegenüber das Waadtländer Kantonsgericht einen
erstinstanzlich verurteilten Buchhändler mit der Begründung freigesprochen, dass nur
der Autor und der Herausgeber derartiger Publikationen bestraft werden können. Das
Bezirksgericht Baden (AG) sprach gegen zwei notorische Holocaust-Leugner, den Basler
Publizisten Jürgen Graf und dessen Verleger, den im Aargau lebenden Deutschen
Gerhard Förster, exemplarisch hohe Strafen aus. Sie wurden zu einem unbedingten
Freiheitsentzug von 15 resp. 12 Monaten verurteilt. 26

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.09.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine von der SVP und der FP unterstützte Motion Gusset (fp, TG)
für eine Revision des Rassismusartikels im Strafgesetzbuch mit 96 zu 42 Stimmen ab.
Gusset hatte dabei namentlich ein präzisere Fassung von einzelnen Bestimmungen wie
etwa «Propagandaaktionen» verlangt, da sowohl in der Bevölkerung als auch bei den
Gerichten Unklarheit bestehe, welche Äusserungen in welchen Formen nun strafbar
seien und welche nicht. Der Bundesrat teilte zwar die Meinung, dass der
Rassismusartikel Auslegungsprobleme biete, dies sei jedoch bei neuen gesetzlichen
Bestimmungen oft der Fall. Er beantragte, da ihm keine besser geeigneten
Formulierungen bekannt seien, erfolgreich die Ablehnung der Motion. 27

MOTION
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Ein Urteil des Bundesgerichts zum Antirassismusgesetz gab erneut zu politischen
Diskussionen über die Auslegung dieses Gesetzes Anlass. Das Gericht hatte
entschieden, dass auch rassistische oder antisemitische Äusserungen strafbar sind, die
in einer geschlossenen, nur eingeladenen Gästen zugänglichen Veranstaltung gemacht
werden. Rechtsextreme Gruppen (insbesondere sogenannte Skinheads) hatten in
letzter Zeit ihre Propagandaveranstaltungen und Konzerte oft in derartiger Form
abgehalten. Zulässig sind laut Bundesgericht rassistische oder antisemitische Sprüche
nur im privaten Kreis unter Verwandten und Bekannten. Die SVP kritisierte dieses Urteil
als nicht akzeptable Verschärfung der Gesetzesauslegung, da damit auch am
Stammtisch im Restaurant gemachte Äusserungen strafbar würden, was der
Gesetzgeber ausdrücklich nicht gewollt habe. Sie kündigte einen parlamentarischen
Vorstoss für die Streichung des Antirassismusgesetzes an, den die Fraktion dann
allerdings erst Anfang 2005 einreichte. 28

MOTION
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Einmal mehr sprach sich das Parlament gegen die Revision der Anti-Rassismus-Norm
im Strafgesetz aus. Die von Hess (sd, BE) im Jahr 2004 eingereichte Motion für eine
ersatzlose Streichung fand im Nationalrat keine Gnade. Er schrieb sie wegen Ablauf der
Behandlungsfrist diskussionslos ab. Der Bundesrat hatte zuvor ihre Ablehnung
beantragt. 29

MOTION
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER
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Die schweizerisch-türkischen Beziehungen waren im Berichtsjahr getrübt, nachdem in
der Schweiz Türkische Staatsbürger wegen Leugnung des Völkermordes an den
Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts verurteilt wurden. Grosses Aufsehen erregte in
diesem Zusammenhang EJPD-Vorsteher Blocher, als er sich auf einer Pressekonferenz
in Ankara (Türkei) über die Antirassismus-Strafnorm beklagte und ohne Absprache mit
seinen Regierungskollegen eine Revision in Aussicht stellte. Im Zentrum von Blochers
Kritik stand die Strafbarkeit der Leugnung von Völkermord und die damit verbundene
Problematik, wer darüber entscheidet, welche historischen Ereignisse als Völkermord
zu taxieren sind. Eine vom EJPD geschaffene und mit externen Spezialisten ergänzte
Arbeitsgruppe zur Überprüfung der umstrittenen Gesetzesbestimmungen nahm noch
vor Jahresende ihre Tätigkeit auf. Die SVP, die sich in der Volksabstimmung von 1994
noch hinter die Anti-Rassismus-Strafnorm gestellt hatte, bekräftigte an einer
Medienkonferenz im November ihre Forderung nach deren Abschaffung. Ihre im
Vorjahr eingereichte diesbezügliche Motion hat das Parlament noch nicht behandelt;
der Bundesrat hatte die Ablehnung beantragt. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.2006
HANS HIRTER

Gegen die Anti-Rassismus-Norm im Strafgesetz (Art. 261bis) wurde nach diversen
parlamentarischen Vorstössen nun auch eine Volksinitiative lanciert. Das von den
Schweizer Demokraten gestartete Begehren mit dem Titel „Für freie
Meinungsäusserung – weg mit dem Maulkorb!“ verlangt, dass keine
Gesetzesbestimmung die Meinungsäusserungsfreiheit im Rahmen der politischen
Auseinandersetzung beschränken darf. Als Übergangsbestimmung postuliert die
Initiative die sofortige Streichung des Anti-Rassismus-Artikels im StGB. Bundesrat
Blocher, der aus seiner Ablehnung dieser Strafnorm nie ein Hehl gemacht hatte, lud im
Mai Experten ein, um über deren Abschaffung oder zumindest Einschränkungen zu
diskutieren. Im Dezember lehnte der Gesamtbundesrat den Antrag Blochers auf die
Ausarbeitung einer Vorlage für eine Einschränkung des Anwendungsbereichs des
Gesetzesartikels ab. 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.12.2007
HANS HIRTER

Im Juli eröffnete das EJPD die Vernehmlassung über ein Verbot der öffentlichen
Verwendung, Verbreitung und der Ein- und Ausfuhr von rassistischen Symbolen wie
zum Beispiel das Hakenkreuz. Ein solches Verbot hatte der Nationalrat 2005 mit einer
Motion gefordert. Als rassistisch gelten nach den geplanten Bestimmungen
insbesondere Symbole des Nationalsozialismus und auch deren Abwandlungen, die in
rechtsextremen Kreisen als Ersatz verwendet werden. Diese Vorschläge stiessen in der
Konsultation auf breiten Widerstand. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz gab zu bedenken, die vorgesehenen Bestimmungen seien nur schwer
anzuwenden. Dagegen sprachen sich auch die FDP, die SVP und die Grünen aus,
während sich CVP und SP nicht zur Vorlage äusserten. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.07.2009
HANS HIRTER

Nachdem der Vorentwurf für ein Verbot der Verwendung von Symbolen, welche
extremistische, zu Gewalt und Rassendiskriminierung aufrufende Bewegungen
verherrlichen, in der Vernehmlassung auf breiten Widerstand gestossen war, beschloss
der Bundesrat im Sommer 2010, auf die vorgeschlagene Ergänzung des
Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes zu verzichten. Wie die Regierung in
einem entsprechenden Bericht darlegte, schliesse sie sich den in der Vernehmlassung
vorgebrachten Argumenten an, dass eine genügend bestimmte Definition der
verbotenen Symbole schwierig wäre und dass ein solches Verbot «keinem dringenden
gesellschaftlichen Bedürfnis» entspreche. Auf der Grundlage dieses Berichts
beantragte sie der Bundesversammlung, die Motion 04.3224, mit der die Forderung
nach dem Verbot eingebracht worden war, abzuschreiben. Die eidgenössischen Räte
kamen diesem Antrag im darauffolgenden Jahr stillschweigend nach und schrieben die
Motion ab. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.09.2011
KARIN FRICK

Die 2007 von den Schweizer Demokraten lancierte Volksinitiative für die Abschaffung
des Antirassismusgesetzes kam nicht zustande. Die nur von der Freiheitspartei und der
PNOS, nicht aber von der SVP unterstützte SD vermochte nicht genügend
Unterschriften zu sammeln. Eine parlamentarische Initiative Hess (sd, BE) zur
ersatzlosen Streichung der Rassismusstrafnorm lehnte der Nationalrat in der
Frühjahrssession ab. Für diese Initiative hatte sich die SVP ausgesprochen. 34

ANDERES
DATUM: 03.02.2012
HANS HIRTER
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Keine Folge gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Prelicz-Huber (grüne,
ZH) betreffend die Bekämpfung von rassistischen Diskriminierungen. Die Initiative
forderte den Erlass eines Bundesgesetzes, welches den Gehalt von Art. 8 Abs. 2 der
Bundesverfassung konkretisiert. Damit sollten die Opfer von rassistischen
Diskriminierungen durchsetzbare Rechtsansprüche erhalten. Die grosse Kammer
sprach sich mit 122 zu 63 Stimmen gegen die Initiative aus. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2012
NADJA ACKERMANN

Der Nationalrat überwies in der Wintersession ein Postulat Naef (sp, ZH), welches den
Bundesrat beauftragt, die Potenziale des geltenden Bundesrechtes zum Schutz vor
Diskriminierung aufzuzeigen. 36

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN

Wie weit darf Humor gehen? Zu Beginn des Jahres 2014 wurde in den Schweizer Medien
eine moralistisch aufgeladene Humordebatte geführt. Den Auftakt bildeten Italiener-
Witze, die der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät (sp) im Rahmen der
Kulturreihe „Das Zelt“ zum Besten gab und die ihm eine Anzeige wegen Verletzung der
Anti-Rassismus-Strafnorm einhandelten. Es folgten Proteste gegen das Blackfacing von
Birgit Steinegger und Äusserungen über den jüdischen Humor durch Massimo Rocchi.
Im Zentrum stand jeweils die Frage, wo die Linie zwischen Freiheit von
Kulturschaffenden und Rassismus zu ziehen sei. Umstritten waren auch die als
antisemitisch eingestuften, aber dennoch restlos ausverkauften Auftritte des Franzosen
Dieudonné M’bala M‘bala in Nyon. Der Komiker war in Frankreich mit einem
Auftrittsverbot belegt worden. Eine präventive Zensur wurde jedoch von der
Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Martine Brunschwig
Graf, abgelehnt. Die Anti-Rassimus-Strafnorm sei kein Zensurinstrument und führe
auch nicht zu einem landesweiten Lachverbot. Zudem belegten die Zahlen keine
Zunahme von Klagen gegen Rassismus seit der Einführung der Strafnorm im Jahr 1995. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.01.2014
NADJA ACKERMANN

Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung der Rassendiskriminierung vom 21.
März äusserte sich die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) zustimmend
zu den Empfehlungen des UNO-Ausschusses gegen Rassismus (CERD). Dieser hatte der
Schweiz unter anderem empfohlen, eine zivilrechtliche Grundlage gegen rassistische
Diskriminierung zu schaffen sowie Stereotypen und Stigmatisierungen in den Medien zu
bekämpfen. Die EKR will das zwanzigjährige Jubiläum der Rassismusstrafnorm im
kommenden Jahr 2015 zum Anlass nehmen, um eine Sensibilisierungskampagne zu
lancieren. 38

ANDERES
DATUM: 20.03.2014
NADJA ACKERMANN

Der Hitlergruss stellt keine Verletzung der Anti-Rassismus-Strafnorm dar. Dies
entschied das Bundesgericht in Aufhebung eines Urteils gegen einen Neo-Nazi, der
2010 im Rahmen einer unbewilligten, rechtsextremen Demonstration auf dem Rütli die
Hand zum Hitlergruss erhoben hatte. Nicht die öffentliche Bekennung zum
Nationalsozialismus allein, sondern erst die Verbreitung bzw. die Propaganda
rassendiskriminierender Ideologien erfülle den Tatbestand dieser Strafnorm. Das
Verdikt wurde in rechtsextremen Kreisen gefeiert und sorgte weltweit für Schlagzeilen.
In Reaktion auf das Urteil wollten mehrere Parlamentarier Vorstösse für ein Verbot
rassistischer Symbole einreichen. 39

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.05.2014
NADJA ACKERMANN

Mit 121 zu 59 Stimmen lehnte der Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 eine
parlamentarische Initiative Tornare (sp, GE) ab, die bei Rassendiskriminierung,
Antisemitismus und Homophobie ein Beschwerderecht für
Minderheitenschutzorganisationen forderte. Der Gedanke hinter dem Vorstoss war,
dass Opfer von Diskriminierung im Sinne von Art. 261bis StGB oft nicht selbst tätig
werden können, sei es aus Angst, aufgrund Unkenntnis ihrer Rechte oder fehlender
juristischer Unterstützung. Hier sollen Organisationen, die sich beispielsweise für die
Bekämpfung von Rassismus oder Homophobie einsetzen, mit dem nötigen juristischen
Sachverstand und der nötigen Erfahrung anstelle des Opfers Beschwerde führen
können. Wie die Kommissionsmehrheit erachtete der Nationalrat die Einführung eines
solchen Verbandsbeschwerderechts als nicht zweckmässig, da es das Strafverfahren
unnötig verkompliziere. Rassendiskriminierung müsse als Offizialdelikt von den
Behörden bei Kenntnis ohnehin von Amtes wegen verfolgt werden und das Recht,
Anzeige zu erstatten, stehe den betreffenden Organisationen bereits heute zu. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2017
KARIN FRICK
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Stillschweigend überwies der Ständerat in der Herbstsession 2019 ein Postulat
Rechsteiner (sp, ZH), das vom Bundesrat verlangte, die Verwendung der
Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance in der
Innen- und Aussenpolitik des Bundes darzulegen. Der geforderte Bericht muss gemäss
Postulatstext aufzeigen, welche rechtlichen Implikationen die Definition hat, wie sie der
Sensibilisierungs-, Präventions-, Beratungs- und Interventionsarbeit auf allen
Staatsebenen dient und inwiefern sie für die gezielte Erhebung von Fallzahlen, für die
Forschungsarbeit und von den Gerichten genutzt wird oder werden kann. 41

POSTULAT
DATUM: 12.09.2019
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Eine Motion des Genfer Sozialdemokraten Ziegler, welche ein Verbot der Patriotischen
Front verlangte, wurde im Nationalrat mit 70 zu 14 Stimmen abgelehnt. Sowohl
Angehörige der Linken (Bodenmann sp, VS) und der Grünen (Meier gp, ZH) als auch der
Rechten (Eggly lp, GE) hatten sich zwar für strenge strafrechtliche Sanktionen, aber
gegen politische Verbote ausgesprochen. Die gewalttätigen Aktionen dieser
«Patriotischen Front» aus den Vorjahren fanden 1990 ihre ersten gerichtlichen
Nachspiele. Ein Hauptangeklagter wurde vom Zuger Strafgericht zu 15 Monaten
unbedingter Gefängnisstrafe, fünf weitere zu bedingten Strafen zwischen 4 und 15
Monaten verurteilt. In einem anderen Verfahren wurde in Zürich der Wortführer dieser
Gruppe, Marcel Strebel, wegen wiederholter rassistischer Beschimpfung einer farbigen
Frau zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von einem Monat verurteilt. 42

MOTION
DATUM: 06.03.1990
HANS HIRTER

Bei der Erstellung des im Vorjahr vom Nationalrat geforderten Berichts über politisch
extreme und gewalttätige Gruppen kam es zu Verzögerungen. Als Grund dafür wurde
angegeben, dass die Kantone als Konsequenz aus dem Fichenskandal bei der Lieferung
von Informationen an die Bundesanwaltschaft sehr zurückhaltend geworden seien. 43

ANDERES
DATUM: 03.08.1990
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr nahm die Zahl der Brand- und Sprengstoffanschläge gegen
Unterkünfte von Asylsuchenden nochmals zu. Der Wortführer der rechtsextremen
«Patriotischen Front», Marcel Strebel, konnte bei den Nationalratswahlen im Kanton
Schwyz einen überraschenden Erfolg verbuchen. Seine «Partei der Zukunft» erreichte
einen Stimmenanteil von 6,4%. Weniger erfolgreich verlief Strebels Auseinandersetzung
mit der Justiz. Das Zürcher Obergericht bestätigte das im Vorjahr gegen ihn
ausgesprochene Urteil von einem Monat unbedingt wegen rassistischer
Beschimpfung. 44

ANDERES
DATUM: 26.10.1991
HANS HIRTER

Der 1989 vom Nationalrat geforderte Extremismusbericht konnte auch 1991 noch nicht
vorgelegt werden. Nachdem Bundesrat Koller einen ersten Entwurf der
Bundesanwaltschaft als ungenügend taxiert und an den Solothurner alt Regierungsrat
Rötheli (cvp) zur Überarbeitung gegeben hatte, musste auch diese Anfang November
abgelieferte Fassung weiter bearbeitet werden. Sie soll dabei analog zu den Berichten
des deutschen Verfassungsschutzes in einen Fakten- und einen Analyseteil gegliedert
werden. 45

ANDERES
DATUM: 27.12.1991
HANS HIRTER

Im März konnte der Bundesrat den 1989 vom Parlament in Auftrag gegebenen
Extremismusbericht veröffentlichen. In einem ersten Teil gibt der Bericht einen
Überblick über extremistische Bestrebungen. In seiner Gesamtbeurteilung hält der
Bundesrat fest, dass es in der Schweiz zur Zeit keinen gravierenden politischen
Extremismus gibt, der die innere Sicherheit gefährden würde. Hingegen haben im
untersuchten Zeitraum die kriminellen Aktionen mit rechtsradikalem und rassistischem
Hintergrund eindeutig zugenommen. Ebenfalls häufiger als früher kam es gemäss
diesem Bericht zu politisch motivierten gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
einzelnen Ausländergruppen, namentlich aus dem Iran, der Türkei und dem ehemaligen
Jugoslawien. Der zweite Teil listet die Manifestationen extremistischer Gewalttätigkeit
auf, wie sie die Polizei im Zeitraum 1989-91 registriert hat. Dabei werden nicht nur die
Gewalttaten mit erwiesener oder vermuteter rechtsradikaler Täterschaft aufgelistet,
sondern auch die bestehenden extremistischen Organisationen übersichtsmässig
dargestellt. Der Nationalrat nahm den Bericht als Erstrat zur Kenntnis; ein auch von
Abgeordneten der Liberalen getragener Rückweisungsantrag Scherrer (ap, BE), der dem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1992
HANS HIRTER
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Bericht Einseitigkeit vorwarf und bemängelte, dass er extremistische Aktionen von
Umweltschützern (z.B. Strassensperren) nicht erwähne, fand keine Zustimmung. 46

Die Welle der fremdenfeindlichen Aktionen ist im Berichtsjahr deutlich abgeflaut.
Nach Angaben des EJPD wurden 42 Ereignisse mit tatsächlichem oder vermutetem
fremdenfeindlichem Hintergrund registriert. Bei rund der Hälfte davon handelte es sich
um Sachbeschädigungen oder Schmierereien an Flüchtlingsunterkünften, in 15 Fällen
kam es zu Brandstiftungen resp. Brandstiftungsversuchen, je zwei Anschläge wurden
mit Schusswaffen resp. mit Feuerwerkskörpern durchgeführt. Der ehemalige Anführer
der rechtsextremen Patriotischen Front, Marcel Strebel, stand erneut vor Gericht. Das
Bezirksgericht Schwyz verurteilte ihn wegen Landfriedensbruchs zu zwanzig Tagen
Gefängnis, wobei er diese Strafe nicht absitzen muss, sondern sich einer ambulanten
psychiatrischen Behandlung zu unterziehen hat. Nach Angaben von BR Koller waren
aber bei weitem nicht alle Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte fremdenfeindlich
motiviert; von den aufgeklärten Vorfällen des Vorjahres waren mehr als ein Drittel von
Asylbewerbern selbst begangen worden. 47

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.12.1992
HANS HIRTER

Nach dem Nationalrat befasste sich auch der Ständerat mit dem Extremismusbericht
des Bundesrates und nahm von ihm Kenntnis. 48

BERICHT
DATUM: 09.03.1993
HANS HIRTER

Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es auch im Rahmen von europaweit
ausgeführten Aktionen von Kurden gegen türkische Einrichtungen. In Bern, wo
kurdische Demonstranten auf das türkische Botschaftsgelände einzudringen
versuchten, schossen Botschaftsangestellte in die Menge und verletzten dabei mehrere
Demonstranten und einen Polizisten, wobei ein Kurde seinen Schussverletzungen erlag.
Da die Türkei auf der diplomatischen Immunität ihrer Botschaftsangestellten beharrte,
konnten die Schützen strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Im
Herbst kam es an verschiedenen Orten in der Schweiz wie auch in Deutschland,
Österreich, Grossbritannien und Dänemark zu weiteren Brandanschlägen gegen
türkische Büros, Geschäfte und Vereinslokale. Die Ermittlungsbehörden nahmen an,
dass auch hinter diesen Anschlägen die Kommunistische Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK) stand. Der Bundesrat beschloss, im Gegensatz zu den Regierungen Deutschlands
und Frankreichs, auf ein Verbot der PKK einstweilen zu verzichten, diese aber intensiver
zu überwachen als bisher, und die diesbezügliche Koordination mit den
Polizeibehörden anderer europäischer Staaten zu verstärken. 49

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.12.1993
HANS HIRTER

Die öffentlichen Auftritte von Anhängern rechtsradikaler und faschistischer Ideen
häuften sich. Bereits in seinem Staatsschutzbericht für 1999 hatte das EJPD
zunehmende Aktivitäten der gewaltbereiten rechtsextremen Szene konstatiert. Die
Anzahl der dazugehörenden Personen wurde auf 6-700 geschätzt. Nicht zuletzt dank
dem Internet seien diese im entsprechenden internationalen Umfeld gut verankert. Für
grosses Aufsehen sorgte das Erscheinen von ca. 100 rechtsextremen Skinheads an der
Bundesfeier zum 1. August auf dem Rütli, wo sie die Rede von Bundesrat Villiger mit
Zwischenrufen störten. Im Nationalrat führten Interpellationen der Fraktionen der SP,
der CVP und der Grünen, welche sich nach Massnahmen gegen den Rechtsradikalismus
erkundigten, zu einer angeregten Diskussion. Der Bundesrat hielt fest, dass Rassismus
und anderes intolerantes Verhalten bekämpft werden müssen. Auf internationaler
Ebene seien neue Massnahmen zur Verhinderung der grenzüberschreitenden
Propagierung derartiger Ideen namentlich via Internet erforderlich. Die Gefahr, welche
von diesen Gruppierungen ausgehe, schätze er in Übereinstimmung mit dem
Staatsschutzbericht momentan aber nicht als gross ein. Sie seien jedoch unter
Beobachtung der Bundespolizei, und Verstösse gegen einschlägige Gesetze (v.a.
Antirassismusnorm) würden selbstverständlich geahndet. 50

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER

01.01.90 - 01.01.20 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Zu ernsthaften Ausschreitungen im Umfeld von politischen Manifestationen kam es
insbesondere anlässlich einer SVP-Demonstration am 6. Oktober, also kurz vor den
eidgenössischen Wahlen in Bern. Die SVP beabsichtigte, mit Bundesrat Blocher an der
Spitze, einen Demonstrationszug durch die Berner Altstadt auf den Bundesplatz
durchzuführen. Eine Gegenkundgebung ebenfalls in der Altstadt wurde von lokalen
grünen Parteien, Jungparteien und Gewerkschaften unterstützt, von den
Gemeindebehörden aber nicht bewilligt. Während sich gut 5000 SVP-Demonstranten
vor dem unteren Ende der Altstadt zum Abmarsch bereit machten, versammelten sich
rund 2000 Gegendemonstranten auf dem Münsterplatz nahe an der Marschroute.
Einige Hundert Gegendemonstranten blieben allerdings nicht dort, sondern errichteten
Strassenblockaden am Eingang zur unteren Altstadt, zerstörten Material für die SVP-
Kundgebung auf dem Bundesplatz, attackierten dort auch Personen und lieferten sich
in den engen Altstadtgassen Scharmützel mit der Polizei. Die Polizei räumte unter
Einsatz von Tränengas und Gummischrot die Strassenblockaden und nahm 42
Gegenmanifestanten fest. Die SVP, in deren Demonstrationszug sich auch ca. hundert
Rechtsextremisten und bekannte Neonazis eingereiht hatten, brach in der Folge ihre
Demonstration ab. Bereits drei Wochen zuvor war es bei einem Auftritt von Bundesrat
Blocher in Lausanne zu Protestaktionen mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen
der Polizei und Demonstranten gekommen. 51

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.10.2007
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Ende September 1991 gab der Bundesrat den Vorentwurf für ein Staatsschutzgesetz in
die Vernehmlassung. Das Projekt sieht vor, dass die Staatsschutzorgane das Sammeln
und Auswerten von Informationen auf die Bekämpfung des Terrorismus, des
verbotenen Nachrichtendienstes, des gewalttätigen Extremismus und des organisierten
Verbrechens beschränken sollen. Mit einer besonderen Bestimmung soll garantiert
werden, dass politische und gewerkschaftliche Tätigkeiten nicht mehr überwacht
werden. Der Überwachungsauftrag soll vom Bundesrat durch eine regelmässig
vorzunehmende Beurteilung der Bedrohungslage und durch eine sogenannte
Positivliste, in welcher die zu observierenden Organisationen aufgeführt sind, präzisiert
werden. Die Oberaufsicht über die Staatsschutztätigkeit wird von der vom Parlament in
der Herbstsession beschlossenen Geschäftsprüfungsdelegation ausgeübt werden. Im
organisatorischen Bereich sollen die staatsschützerischen Funktionen von der
Bundesanwaltschaft getrennt und die damit beauftragte Bundespolizei ins Bundesamt
für Polizeiwesen integriert werden. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.1991
HANS HIRTER

Im März 1994 legte der Bundesrat die Botschaft für ein neues Gesetz über
«Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit» vor; auf den noch in der
Vernehmlassung verwendeten Titel «Staatsschutzgesetz» verzichtete er, da dieser
«vorbelastet» sei. Dieses Gesetz regelt primär die vorbereitende, d.h. vor der
Aufnahme einer Strafverfolgung einsetzende Informationsbeschaffung der
Polizeibehörden. Diese soll nur in Bereichen möglich sein, wo Ereignisse unvermittelt
auftreten können, die eine ernsthafte Gefährdung der inneren Sicherheit darstellen.
Grundsätzlich verboten ist dabei die Bearbeitung von Daten über legale politische
Aktivitäten von Bürgern und Bürgerinnen. Nach der Kritik im Vernehmlassungsverfahren
wurde auf die ursprünglich vorgesehene Möglichkeit der geheimen
Informationsbeschaffung (z.B. Telefonabhörung oder verdeckte Fahndung) verzichtet.
Welche Aktivitäten die innere Sicherheit ernsthaft gefährden können, wird in der
Botschaft nicht genau definiert; erwähnt werden Terrorismus, Spionage, gewalttätiger
Extremismus und organisiertes Verbrechen. Wegen dem Fehlen von präzisen Kriterien
ist es nach Ansicht des Bundesrats wichtig, die Informationsbeschaffung politisch zu
führen. Diese Kontrolle will er mittels regelmässig an neue Gegebenheiten
anzupassende Lagebeurteilungen und der Genehmigung der Liste der zu
observierenden Ereignisse, Personen und Organisationen sicherstellen. Ein
Einsichtsrecht in die Datensammlungen soll gemäss dem Entwurf nur erhalten, wer ein
begründetes Interesse nachweisen kann.
Das Gesetz enthält im weiteren Bestimmungen über die Sicherheitsüberprüfung von
Personen, welche für bestimmte Funktionen in der Bundesverwaltung oder in der
Armee vorgeschlagen sind, sowie über den Schutz von Personen und Gebäuden des
Bundes, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen.
All diese Aufgaben möchte der Bundesrat einem neuen Bundesamt für Innere
Sicherheit übertragen. Dieses Amt soll aus der heutigen Bundesanwaltschaft
hervorgehen, sobald die Trennung dieser Stelle in eine Anklagebehörde des Bundes und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.1994
HANS HIRTER
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eine Polizeibehörde, wie sie die 1993 dem Parlament unterbreitete Teilrevision des
Gesetzes über die Bundesstrafrechtspflege vorsieht, in Kraft tritt. 53

Der Nationalrat stimmte einem Postulat Grendelmeier (ldu, ZH) zu, welches den
Bundesrat auffordert, periodisch einen Bericht über die Entwicklung auf dem Gebiet
des gewalttätigen politischen Extremismus vorzulegen.
(Vgl. letzter Extremismusbericht 1992.) 54

POSTULAT
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

In der Frühjahrssession 2017 nahm der Ständerat als Erstrat eine Motion Jositsch (sp,
ZH) zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer
Gewalt an. Die Motion verlangt, der Bundesrat solle gemeinsam mit den Kantonen
aufzeigen, durch welche weitergehenden Massnahmen religiöse Gemeinschaften, die
der Gefahr von terroristischer und extremistischer Gewalt besonders stark ausgesetzt
sind, besser geschützt werden können und welche gesetzlichen Grundlagen dafür
vonnöten wären. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt; er sei sich
der besonderen Bedrohung einiger religiöser Gemeinschaften und Minderheiten –
insbesondere der jüdischen Gemeinschaften und deren Einrichtungen durch
islamistischen Terror – bewusst und begrüsse eine verstärkte Zusammenarbeit zu deren
Schutz. 55

MOTION
DATUM: 09.03.2017
KARIN FRICK

Als Bestandteil der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung stellten
Vertreterinnen und Vertreter der Kantone, Gemeinden und Städte zusammen mit
Bundesrätin Simonetta Sommaruga Anfang Dezember 2017 einen Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus vor. Durch interdisziplinäres Vorgehen und Bündelung der bereits
laufenden Anstrengungen auf allen Staatsebenen soll der NAP die Voraussetzungen für
die Erkennung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus in
all ihren Formen schaffen und damit einen wichtigen Beitrag zur Terrorismusprävention
leisten. Dazu bezeichnet der NAP 26 konkrete Massnahmen für die fünf Handlungsfelder
Wissen und Expertise, Zusammenarbeit und Koordination, Verhinderung von
extremistischem Gedankengut und Gruppierungen, Ausstieg und Reintegration sowie
internationale Zusammenarbeit. Neben Polizei und Justiz werden auch Fachpersonen
aus dem Erziehungs-, Sozial- und Jugendbereich sowie die Zivilgesellschaft in die
Prävention miteinbezogen, um extremistische Tendenzen besonders bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen frühzeitig zu erkennen.
Seit September 2016 hatten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden das Papier unter
der Leitung des Sicherheitsverbunds Schweiz erarbeitet, bis es Ende November 2017
von den Präsidien der KKJPD, der EDK, der SODK, des Städteverbands und des
Gemeindeverbands einstimmig verabschiedet wurde. Der Bundesrat nahm den
Aktionsplan zur Kenntnis und bekundete seine Absicht, dessen Umsetzung mit einem
Impulsprogramm im Umfang von CHF 5 Mio. Schub zu geben, womit er Projekte der
Kantone, der Gemeinden und der Zivilgesellschaft unterstützen will. Der
Sicherheitsverbund Schweiz wird den Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen den
beteiligten Akteuren koordinieren sowie jährlich ein Monitoring über die Umsetzung der
Massnahmen durchführen. So soll die Umsetzung und Evaluation des NAP innerhalb von
fünf Jahren erfolgen. 56

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.12.2017
KARIN FRICK

Im BWIS soll eine Bestimmung eingefügt werden, die den Erlass von Ausreisesperren für
potenzielle Gewaltextremisten ermöglicht. Ähnlich wie Hooligans (Art. 24c BWIS) sollen
damit auch Personen aus politisch extremistischen Kreisen daran gehindert werden
können, sich an gewalttätigen Ausschreitungen im Ausland zu beteiligen, so die
Forderung einer Motion Rieder (cvp, VS). Der Bundesrat unterstützte das Anliegen im
Grundsatz, betonte in seiner Stellungnahme jedoch, dass eine Ausreisesperre einen
schweren Grundrechtseingriff darstelle und daher nur erlassen werden dürfe, wenn
kein milderes Mittel zielführend sei bzw. wenn die innere oder äussere Sicherheit der
Schweiz bedroht sei. In diesem Sinne sei das EJPD bereits daran, ein Ausreiseverbot für
terroristische Gefährder auszuarbeiten, womit dem Anliegen der Motion in
verhältnismässiger Weise Rechnung getragen werde. Aus diesem Grund beantragte er
deren Ablehnung. Die Mehrheit im Ständerat liess sich von den rechtsstaatlichen
Bedenken der Regierung jedoch nicht überzeugen und stimmte der Motion in der
Wintersession 2017 mit 29 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 57

MOTION
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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Der Nationalrat überwies in der Wintersession 2017 stillschweigend ein Postulat
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) für griffige Instrumentarien gegen Gewaltextremisten.
Der Bundesrat soll in einem Bericht aufzeigen, was für Instrumentarien insbesondere
im Strafrecht nötig wären, um besser gegen gewalttätigen Extremismus vorgehen zu
können. 58

POSTULAT
DATUM: 15.12.2017
KARIN FRICK

Mit 120 zu 59 Stimmen bei 2 Enthaltungen nahm in der Sommersession 2018 auch der
Nationalrat die Motion Rieder (cvp, VS) an, mit welcher der Motionär forderte, dass
zukünftig Ausreisesperren für potenzielle Gewaltextremisten erlassen werden können.
Der Rat folgte damit dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche argumentierte,
dass sich eine solche Regelung für Hooligans (Art. 24c BWIS) bewährt habe und keine
grossen Unterschiede zwischen Hooligans und politisch motivierten, potenziell
gewalttätigen Personen bestünden. Eine Minderheit hatte vergeblich auf die aus ihrer
Sicht unverhältnismässige Grundrechtsverletzung hingewiesen. 59

MOTION
DATUM: 12.06.2018
KARIN FRICK

Ausländerinnen und Ausländer, die zugunsten des Islamischen Staats (IS) oder einer
anderen gewaltbereiten fundamentalistisch-muslimischen Gruppierung oder für die
Errichtung einer islamisch ausgerichteten Staatsordnung aktiv sind, sollen unverzüglich
aus der Schweiz ausgewiesen werden, forderte die SVP-Fraktion mit einer im Sommer
2017 eingereichten parlamentarischen Initiative. Die Schweiz müsse sich «gegen jede
Unterwanderung durch totalitäre Kräfte» schützen, so die Begründung des Vorstosses.
Berichte des Nachrichtendienstes gäben Anlass zur Annahme, dass sich ausländische
Personen in der Schweiz als Aktivistinnen und Aktivisten des politischen Islams
betätigten und damit die innere Sicherheit der Schweiz gefährdeten, da Attentate nicht
auszuschliessen seien. Die SPK-NR stützte Anfang 2018 die Forderung und gab der
Initiative mit 14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Sie hoffte, der Bundesrat
möge das Anliegen in seine Vorlage zur Verschärfung des strafrechtlichen
Instrumentariums zur Terrorismusbekämpfung aufnehmen. Ihre Schwesterkommission
sah in der parlamentarischen Initiative jedoch keinen Mehrwert gegenüber der
bundesrätlichen Vorlage und kritisierte zudem die unklare Verwendung von Begriffen
wie «islamisch» und «islamistisch» im Initiativtext. So lehnte die SPK-SR die Initiative
im Sommer 2018 mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2018
KARIN FRICK

Die SPK-NR bekräftigte im Mai 2019 erneut, dass sie Bestrebungen zum Schutz der
Schweizer Bevölkerung vor terroristischen Handlungen begrüsse. Dennoch beantragte
sie die parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion zur Ausweisung von Aktivistinnen
und Aktivisten des politischen Islams mehrheitlich zur Ablehnung, da der Bundesrat
mit den Vorlagen zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums sowie über
polizeiliche Massnahmen gegen Terrorismus in diesem Bereich bereits tätig geworden
sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag im Juni mit einer knappen Mehrheit von 94 zu
90 Stimmen bei 3 Enthaltungen und erledigte damit das Geschäft. Die
Befürworterinnen und Befürworter – darunter die geschlossene SVP-Fraktion und die
grosse Mehrheit der CVP-Fraktion – hatten vor allem den politischen Druck bei der
Terrorismusbekämpfung hochhalten wollen, wie die Kommissionsminderheit ihren
Antrag begründet hatte. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
KARIN FRICK

Landesverteidigung
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Militärorganisation

La Commission de gestion du Conseil national a demandé au chef du DDPS Adolf Ogi de
l’informer au sujet de la présence d’extrémistes de droite au sein de l’armée. Le point
de départ de cette interrogation a été la publication dans la presse de l’affaire d’un
premier lieutenant qui entretenait par Internet des contacts avec des groupes
néonazis. Pour ce faire, une enquête a notamment été menée auprès de 58 écoles
militaires (école de recrues, de sous-officiers et d’officiers) en 1998 et il a été procédé
à une analyse de l’examen pédagogique des recrues de 1997. Il apparaît que
l’extrémisme de droite comme de gauche n’a pas de réelle importance quantitative
dans les écoles militaires, si ce n’est dans des proportions similaires à ce que l’on
trouve dans la population. Environ 3% des recrues de 1997 peuvent être considérés
comme extrémistes. Dans les écoles, les cas de manifestations extrémistes survenant
sporadiquement sont pour l’essentiel de droite, marquées par une xénophobie latente.
Le rapport remis au chef du DDPS considère que le risque de voir accéder des
extrémistes de droite à des positions de cadres dans l’armée est faible et qu’il n’y a pas
d’augmentation de ce phénomène parmi les jeunes militaires. Par ailleurs, le système
de milice et les brèves périodes de service n’offriraient pas des conditions idéales à
l’éclosion de telles idées. Un autre incident de type raciste a encore défrayé la
chronique à la fin de l’année. Un commandant de compagnie par intérim a dirigé un
exercice où il s’agissait d’empêcher des Albanais du Kosovo d’entrer sur territoire
suisse, lui même se faisant appeler Milosevic. 62

BERICHT
DATUM: 05.12.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Les écarts de langage que s’était autorisé un commandant de compagnie en 1998 ne
sont pas punissables selon le droit pénal a décidé la justice militaire. Lors d’un
exercice, celui-ci s’était fait appeler Milosevic et la mission fictive de la troupe
consistait à empêcher des Albanais du Kosovo d’entrer sur territoire suisse. Par ailleurs,
la presse a en général salué la publication du rapport sur l’extrémisme dans l’armée,
mettant toutefois en garde contre une certaine xénophobie latente. 63

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 27.01.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Le DDPS a indiqué qu’un groupe de travail avait été créé en son sein afin de réfléchir
sur les possibilités d’élaborer des critères de sélection plus strictes afin d’éviter le
recrutement d’extrémistes de droite. L’armée ne veut plus offrir un terreau à ce type
de profils idéologiques, et prépare des mesures de prévention plus efficaces, aussi au
niveau de la formation des officiers et particulièrement des commandants d’école. 64

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.07.2001
FRANÇOIS BARRAS

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

In seinem Extremismusbericht vertrat der Bundesrat die Auffassung, die
"Alltagstheorie", wonach eine Zunahme des Ausländerbestandes mehr Fremdenhass
nach sich zieht, sei nicht stichhaltig. Vordergründig seien es der Arbeitsplatz, der
Wohnraum oder überhaupt der Wohlstand, die bedroht erschienen. Im Kern aber
würden die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und die damit
verbundenen Umwälzungen der modernen Gesellschaft die Bürgerinnen und Bürger
verunsichern. Der Fremde werde so zum "Sündenbock für eine schwelende soziale und
geistige Krise“.
Auf der anderen Seite sah der Bundesrat aber auch einen direkten Zusammenhang
zwischen der Fremdenfeindlichkeit und dem "unbewältigten Immigrationsproblem".
Die Schnelligkeit, mit der sich die Bevölkerung durchmische und sich in Richtung einer
multikulturellen Gesellschaft bewege, sei für viele Bürgerinnen und Bürger schwer zu
verkraften. Die Regierung erklärte sich bereit, zur Verhinderung und Ahndung von
fremdenfeindlich motivierten Übergriffen die Strafnormen weiter auszubauen. Als
ebenso wichtig erachtete der Bundesrat jedoch die Erziehung zur Toleranz und die
Fähigkeit zu einer geistig-politischen Auseinandersetzung. Er kündigte die Schaffung
einer Eidgenössischen Kommission gegen den Rassismus an, die ein Massnahmenpaket
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erarbeiten soll. 65

BERICHT
DATUM: 24.04.1992
MARIANNE BENTELI
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Mit einer Ergänzung des schweizerischen Strafgesetzbuches und des
Militärstrafgesetzes möchte der Bundesrat die öffentliche Verwendung, Verbreitung,
Herstellung und Lagerung sowie die Ein- und Ausfuhr von rassistischen Symbolen unter
Strafe stellen. Im Juli schickte er einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung.
Als rassistisch gelten nach den geplanten Bestimmungen insbesondere Symbole des
Nationalsozialismus wie beispielsweise Fahnen mit Hakenkreuz oder „Heil Hitler!“-
Parolen, darüber hinaus aber auch Abwandlungen nationalsozialistischer Symbole, die
in rechtsextremen Kreisen geläufig sind und als Ersatz verwendet werden.
Die Vorschläge des Bundesrats stiessen in der Konsultation auf breiten Widerstand. Die
Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz verlangten vom Bundesrat, auf die
geplanten Änderungen zu verzichten. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz gab zu bedenken, die vorgesehenen Bestimmungen seien nur schwer
anzuwenden. Ebenfalls abgelehnt wurde die Verschärfung der Rassismusstrafnorm von
der FDP, der SVP und den Grünen, während sich CVP und SP nicht zur Vorlage
äusserten. 66

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 02.07.2009
ANDREA MOSIMANN

Familienpolitik

Le Conseil des Etats a lui aussi accepté de pénaliser les propos homophobes, par 32
voix contre 10. Cependant, la notion d'identité de genre, approuvée par le Conseil
national, n'a pas convaincu les sénatrices et sénateurs. Par 23 voix contre 18, le
chambre haute a refusé d'inscrire ce «concept flou» dans la loi. Le projet devra donc
repasser par la chambre du peuple pour régler cette divergence. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2018
SOPHIE GUIGNARD

Après que le Conseil national a accepté de supprimer la notion d'identité sexuelle du
projet, l'initiative Reynard (ps, VS) visant à pénaliser les propos homophobes a été
soumise au vote final dans les deux chambres. Seule l'orientation sexuelle comme motif
de discrimination sera ajoutée à la norme pénale antiraciste. 121 voix contre 67
(provenant de l'UDC et de 5 PLR) et 8 abstentions (4 UDC, 2 PLR et 2 PDC) ont accepté
l'objet au National et 30 voix contre 12 (UDC et PLR) et une abstention (PLR) ont fait
passer la rampe à la nouvelle norme aux Etats. Désormais, les déclarations homophobes
faites publiquement et rabaissant les personnes d'une manière contraire à la dignité
humaine seront poursuivies d'office. Les peines encourues vont d'une amende
pécuniaire à une privation de liberté allant jusqu'à trois ans. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
SOPHIE GUIGNARD

Un comité mené principalement par des membres de l'Union démocratique fédérale
ainsi que l'UDC a déposé le lundi 8 avril 2019 un référendum contre la loi résultant
d'une initiative parlementaire Reynard, acceptée en chambres, qui visait à pénaliser les
propos homophobes. Le comité référendaire estime que les discriminations sur les
orientations sexuelles sont un phénomène marginal, et que l'extension de la norme
antiraciste conduirait à des «vagues de plaintes absurdes contre des personnes qui
adoptent une attitude critique à l'égard de l'homosexualité», rapporte un article du
quotidien Le Temps. Le référendum a été nommé «non à la censure», et la liberté
d'expression sert de ressort principal au discours des référendaires. Selon le comité, la
loi contre le racisme existante a déjà été créée pour «faire taire les opposants
politiques». Une banderole appelant à la tolérance, à la diversité des opinions ainsi que
de nombreuses références à la Convention européenne des Droits de l'Homme ont
accompagné la remise des paraphes. Pour rappel, la récolte des signatures avait été
entachée par un scandale, lorsque Mathias Reynard avait dénoncé sur les réseaux
sociaux les pratiques des référendaires. Certains d'entre eux auraient fait croire aux
potentiels signataires que leur texte était une initiative contre l'homophobie. 69

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.04.2019
SOPHIE GUIGNARD
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Alterspolitik

Der Vorschlag des Bundesrates zum Gleichstellungsartikel (Art. 8) sah vor, neben dem
Grundsatz, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (Abs. 1), eine Liste der
verbotenen Diskriminierungen anzuführen (Abs. 2). So sollte niemand benachteiligt
werden dürfen, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache, der sozialen Stellung, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen
Überzeugung oder wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Im
Ständerat, der die Vorlage als Erstrat behandelte, wollten mehrere Abgeordnete weitere
Diskriminierungstatbestände explizit aufnehmen, so etwa Beerli (fdp, BE) den Begriff
der Lebensform, um den alternativen Partnerschaften besser gerecht zu werden,
Leumann (fdp, LU) das Kriterium des Alters, womit in erster Linie ein besonderer Schutz
der Jugend anvisiert wurde, und Brändli (svp, GR) neben der körperlichen und geistigen
auch die psychische Behinderung. In zwei Eventualabstimmungen wurden die Anträge
Beerli und Brändli angenommen, jener von Leumann ganz knapp abgelehnt. Schliesslich
setzte sich aber Spoerry (fdp, ZH) mit dem Argument durch, angesichts der Tatsache,
dass wohl keine Aufzählung je abschliessend sein könne, sei es sinnvoller, die Liste
gänzlich fallen zu lassen und in Abs. 2 nur zu sagen, dass niemand diskriminiert werden
darf. 70

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.01.1998
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Die Förderung der informellen politisch-kulturellen Bildung stelle einen essentiellen
Bestandteil einer funktionsfähigen Demokratie dar und sensibilisiere für ein
gesondertes Bewusstsein über die systemische Fragilität dieser Errungenschaft.
Kulturelle Bildung trage dazu bei, die Komplexität der Realität auf ein Wesentliches
herunterzubrechen, und fördere das kritische Denken bei jungen Bürgerinnen und
Bürgern. Gerade deshalb müsse die Kulturpolitik im Fokus der Bemühungen stehen,
ebendiese Jugend vor Radikalisierung, Populismus und nationalistischen Ideen zu
schützen, so die Begründung des Postulats Marti (sp, ZH). Wie die Nationalrätin in der
Sommersession 2019 ihren Ratskolleginnen und -kollegen eröffnete, würde ihr
eingereichter Vorstoss zur Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins
zwar «die Welt nicht verändern, aber vielleicht einigen eine neue Welt eröffnen». Die
Idee dahinter ist es, jeder Einwohnerin und jedem Einwohner  der Schweiz zum 16.
Geburtstag einen Kulturgutschein zu schenken, der die Inhaberinnen und Inhaber
innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum Bezug eines breitgefächerten kulturellen
Angebotes berechtigt und dessen Geldwert noch zu definieren wäre. Da der Gutschein
allen Jugendlichen zugutekomme, auch jenen aus bescheidenen finanziellen
Verhältnissen, würde dieser auch einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten. 
In seiner Stellungnahme hatte der Bundesrat darauf verwiesen, dass er um die
gesellschaftliche Bedeutung einer breiten kulturellen Teilhabe wisse und diese daher
auch als eine der drei zentralen Handlungsachsen der Förderperiode 2016–2020
definiert habe. Insofern nehme das Anliegen einen wichtigen Bestandteil der
Kulturpolitik auf. Die Umsetzbarkeit des Postulats stellte er dennoch in Frage, da mit
sehr hohen Kosten, einem hohen Verwaltungsaufwand und erheblichen Streuverlusten
zu rechnen sei. Des Weiteren verwies er darauf, dass ein Grossteil der
Kulturinstitutionen kantonal bzw. kommunal unterhalten würden und für die
angesprochene Altersgruppe – da sich diese zumeist noch in Ausbildung befinde –
grundsätzlich ermässigte Eintritte erhältlich seien.
Im Nationalrat schien man der gleichen Auffassung zu sein wie der Bundesrat: Mit 128
zu 48 Stimmen (keine Enthaltungen) wurde der Vorstoss abgelehnt. 71

POSTULAT
DATUM: 05.06.2019
MELIKE GÖKCE
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Kirchen und religionspolitische Fragen

Ein Postulat Quadranti (bdp, ZH) wollte den Bundesrat mit der Prüfung von einerseits
geeigneten Massnahmen zur Verhinderung von Radikalisierungstendenzen in
muslimischen Vereinen und andererseits der Förderung einer effektiven
Selbstregulierung derer beauftragen. Das Postulat war bereits im Herbst 2016 ein erstes
Mal zur Beratung eingereicht, damals aber von Christian Imark (svp, SO) und der SVP-
Fraktion bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben worden war.
Auch wenn sich bei der grossen Mehrheit der muslimischen Bevölkerung keine
Probleme zeigen würden, liessen sich besonders in jüngerer Zeit problematische
Entwicklungen in einigen muslimischen Vereinen beobachten, welche auf klare
Tendenzen zur Radikalisierung einzelner Personen hinwiesen. Der Bundesrat solle
daher in Zusammenarbeit mit den Kantonen geeignete Massnahmen erarbeiten, um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Eine mögliche Massnahme sieht Quadranti in der
Gewährung finanzieller Mittel, welche bei der Erfüllung klar definierter Anforderungen –
bei regelmässiger Kontrolle – zugesprochen werden könnten. Mithilfe dieser
zusätzlichen finanziellen Mittel könnten die Vereine bspw. eine Stelle für einen
„Sektenbeauftragten“ schaffen, um so bereits präventiv eingreifen zu können. Des
Weiteren wären die Vereine nicht mehr von ausländischen Geldgebern abhängig, was
besonders bei der Personalbeschaffung – Stichwort ausländische Imame – eine bessere
Transparenz gewährleisten würde.
Imarks Vorwurf an Quadranti zielte auf ebendiesen finanziellen Zuschuss. Er sehe das
Fernziel dieses Vorstosses offenbar darin, dazu beizusteuern, dass der Islam in der
Schweiz als Landeskirche anerkannt werden solle – diese Stossrichtung würde aber von
ihm und seiner Fraktion deutlich abgelehnt. Er könne nicht einsehen, weshalb er, der ja
als Katholik bereits seine Kirchensteuer entrichte, nun auch noch die Steuer anderer
religiöser Gemeinschaften in der Schweiz übernehmen solle. Hier müsse man sich auf
das Prinzip der Eigenverantwortung rückbesinnen und Forderungen stellen und nicht,
wie verlangt, den Vereinen das Geld hinterherwerfen.
Der Bundesrat hatte dem Nationalrat das Postulat zur Annahme beantragt. Dieser kam
dem Antrag aber nicht nach und lehnte in der Frühjahrssession 2017 den Vorstoss mit
103 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 72

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
MELIKE GÖKCE

Ein Postulat Regazzi (cvp, TI) wollte den Bundesrat Ende 2015 damit beauftragen, bis
Mitte 2016 einen Bericht zu erstellen, in welchem mögliche Präventionsstrategien und
-massnahmen gegen islamischen Extremismus aufgezeigt werden sollen. Konkret solle
eine Bestandsaufnahme wissenschaftlicher Untersuchungen der letzten 10 Jahre zur
Integration muslimischer Gemeinschaften vorgenommen werden. Zudem solle jeweils
eine Analyse der Wirksamkeit heutiger Präventionsmassnahmen und
Verbesserungsmöglichkeiten der Integrationsstrukturen sowie Massnahmen und
Empfehlungen jüngster Untersuchungen gemacht werden. Des Weiteren solle ein
Vorschlag eingebracht werden, der eine adäquate Vernetzbarkeit bestehender
wissenschaftlicher Kompetenzzentren aufzeigen soll. 
Der Bundesrat beantragte das Postulat zur Ablehnung. Bundesrätin Sommaruga
erläuterte, dass das Anliegen zwar durchaus seine Berechtigung habe, sich seit dem
Einreichen des Vorstosses in puncto Extremismusprävention aber auch schon einiges
getan habe. Der Sicherheitsverbund Schweiz habe bereits im Juli 2016 einen Bericht
zum Thema Präventionsmassnahmen zur Verhinderung von Radikalisierung publiziert,
welcher nun als Grundlage zur Erarbeitung eines Aktionsplans – gemeinsam mit
Kantonen, Städten und Gemeinden – dienen soll. In diesem Sinne seien die
Forderungen des eingereichten Postulats bereits im Rahmen dieses Aktionsplans in
Erarbeitung. Regazzi zeigte aufgrund der Erläuterungen der Bundesrätin Einsicht und
zog daraufhin in der Herbstsession 2017 seinen Vorstoss zurück. 73

POSTULAT
DATUM: 20.09.2017
MELIKE GÖKCE

Mit einer Motion Addor (svp, VS) sollte der Bundesrat beauftragt werden, die gesetzliche
Grundlage für ein Verbot der Finanzierung von Moscheen und islamischen
Gebetsräumen durch Staaten, die Terroristen unterstützen und die Menschenrechte
verletzen, zu schaffen. Als Stein des Anstosses – einer unter vielen, wie Addor betonte –
führte der Motionär die Eröffnung des Museums für islamische Zivilisation in La Chaux-
de-Fonds an. Wie bei vielen anderen Projekten stelle sich auch hier die Frage nach dem
Ursprung der finanziellen Mittel. Es sei bis anhin bekannt, dass viele muslimische
Einrichtungen direkt oder indirekt über Länder wie die Türkei oder die Golfstaaten
finanziert würden; darunter befänden sich auch Staaten, welche terroristische
Organisationen unterstützten oder im Verdacht stünden, die Menschenrechte nicht

MOTION
DATUM: 15.03.2018
MELIKE GÖKCE
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einzuhalten. Des Weiteren bestehe ein wesentliches Problem darin, dass das
Einbringen eines fundamentalistischen und politischen Islams über die finanzielle
Unterstützung durch diese Länder die innere Sicherheit der Schweiz gefährde, da der
nationale Zusammenhalt sowie die nationale Identität durch den wachsenden
Kommunitarismus bedroht seien. Gerade zum Schutz der eigenen Souveränität sei es
essentiell, über entsprechende Mittel und zuallererst über die gesetzlichen Grundlagen
zur Identifikation dieser Geberstaaten zu verfügen.
Der Bundesrat erläuterte in seiner Stellungnahme, dass er sich der Risiken für die
innere Sicherheit und den Religionsfrieden, die vom religiösen Extremismus ausgingen,
durchaus bewusst sei, empfahl die Vorlage aber dennoch zur Ablehnung. Mit Verweis
auf die Stellungnahme zur Motion Quadri betonte Bundesrätin Sommaruga, dass es
bereits verschiedentliche Grundlagen hinsichtlich der Bekämpfung dieses Phänomens
gebe, welche juristisch zugesichert würden. Spezifische bundesrechtliche Grundlagen
zur systematischen Erfassung von Geldquellen der muslimischen Gemeinschaft gebe es
zwar keine, die Identifizierung dieser Quellen sei hingegen gestützt auf Art. 5 ZNDG
möglich. Zudem könne sich der Bund auch auf allgemein zugängliche
Informationsquellen stützen. Des Weiteren wurde die Bundesrätin nicht müde zu
betonen, dass religionspolitische Fragen klar dem Zuständigkeitsbereich der Kantone
zugeordnet seien. In jenen Kantonen, die bereits rechtliche Voraussetzungen für die
Anerkennung anderer Religionsgemeinschaften geschaffen hätten, bestünden bereits
solche Transparenzvorschriften. Ein abschliessender Kritikpunkt an der Vorlage galt
deren ausschliessendem Charakter: Mit der Motion würde das Finanzierungsverbot
ausschliesslich die muslimischen Gemeinschaften erfassen und berge folglich auch die
Gefahr, eine ganze Religionsgemeinschaft unter Generalverdacht zu stellen.
Die bundesrätlichen Argumente schienen die Nationalrätinnen und Nationalräte eher
überzeugt zu haben und so stimmten diese, ohne weitere Wortmeldungen, mit 96 zu 90
Stimmen bei sieben Enthaltungen gegen den Vorstoss. 74

Nachdem die Motion Quadri (lega, TI) – entgegen der bundesrätlichen
Ablehnungsempfehlung – in der Herbstsession 2017 im Nationalrat angenommen
worden war, wurde sie im Vorfeld der Sommersession 2018 abermals zur Ablehnung
empfohlen. Dieses Mal stand die RK-SR als Opponentin dem Vorstoss entgegen und
beantragte dem Ständerat in ihrem Ende April veröffentlichten Bericht deutlich, der
Motion nicht nachzukommen (10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung).
Die Forderung nach einem Verbot der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten
in der Schweiz sowie einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel
tangiere mit der Religions-, der Vereinigungs- und der Sprachenfreiheit wesentliche
Grundrechte, welche für Muslime genauso gelten würden wie für alle anderen religiösen
und nicht-religiösen Personen. Zudem weise sie hinsichtlich des Gebots der
Gleichbehandlung gerade aufgrund der Ausrichtung auf eine bestimmte
Religionsgemeinschaft eine gewisse Problematik auf. Wie zuvor schon der Bundesrat
wies auch die Kommission darauf hin, dass der Verweis auf Österreich an dieser Stelle
aufgrund der bestehenden Unterschiede im öffentlich-rechtlichen Rahmen nicht
greife. Die Kommission war der Ansicht, dass islamistischen Predigern und
Gemeinschaften anderweitig Einhalt geboten werden könne und verwies hierbei auf das
NDG sowie den im Dezember 2017 verabschiedeten Nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
(NAP). Auch die Forderung bezüglich der Kenntnisse einer Landessprache tat die
Kommission mit einem Verweis auf die Verordnung über die Integration von
Ausländerinnen und Ausländern ab. 75
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In der ersten Woche der Sommersession 2018 wurde die Motion Quadri (lega, TI) auch
vom Ständerat behandelt. Robert Cramer (gp, GE) wies in seiner Funktion als
Kommissionssprecher den Rat darauf hin, dass ein Kommissionsmitglied seit der
Veröffentlichung des Kommissionsberichtes im April offensichtlich eine
Positionsänderung vollzogen habe. Während sich die RK-SR in ihrem Bericht noch mit
10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung geschlossen für die Ablehnung der Motion
ausgesprochen hatte, beantragte nun Ständerat Minder (parteilos, SH) – er hatte sich
zuvor noch der Stimme enthalten – mittels eines Einzelantrags die Annahme derselben.
Als Antrieb des Meinungswechsels führte Minder die jüngst erteilte Baubewilligung zum
Bau der Aksa-Moschee in seinem Heimatkanton Schaffhausen an, welche von ihm selbst
auch als neustes «Sorgenkind» im Rahmen dieses Vorstosses betitelt wurde. Die
Kantonsbevölkerung habe ob diesem Grossprojekt grosse Bedenken und es herrsche
eine weitläufige Aufregung, nicht nur aufgrund der Bedenken hinsichtlich einer
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zunehmenden Islamisierung, sondern auch weil sich vermehrt die Frage nach der
Finanzierung des Projektes aufdränge – folglich die gleiche Frage, wie sie von der
angeführten Motion aufgegriffen werde. Die Diskrepanz zwischen den von der
Bauherrschaft angegebenen und von externen Bauexperten geschätzten Kosten sei
dermassen frappant, dass sich der Vorstand des Türkisch-Islamischen Vereins genötigt
gesehen habe, einen öffentlichen Informationsanlass zu veranstalten, um der sowohl
medial als auch in der Bevölkerung geschürten Debatte Einhalt zu gebieten. Laut Minder
seien Grossmoscheen in der Schweiz definitiv ein heikles Thema, nicht zuletzt auch seit
der Schliessung der An-Nur-Moschee in Winterthur. Zudem zeige der Umstand, dass
die Motion von einem Tessiner Volksvertreter eingereicht wurde, dass sich das Problem
mittlerweile auf mehrere Kantone ausgeweitet habe. Wenn man die Bedenken der
Bevölkerung nicht ernst nehme, sei es lediglich noch eine Frage der Zeit, bis diese eine
entsprechende Volksinitiative lancieren werde. Diese würde dann entweder
Grossmoscheen gänzlich verbieten oder die Forderung der vorliegenden Motion eines
Verbots der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten in der Schweiz sowie
einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel aufgreifen. Daher bat
Minder den Ständerat, es dem Nationalrat gleichzutun und die Motion anzunehmen.
Der Ständerat kam dieser Bitte aber nicht nach und lehnte den Vorstoss mit 29 zu 7
Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Offensichtlich hatten die abschliessenden Worte von
Bundesrätin Sommaruga zu diesem Thema eine grössere Überzeugungskraft als jene von
Ständerat Minder. Mit dem Verweis, dass sie mit dem genannten Projekt in
Schaffhausen nicht vertraut sei und entsprechend keine Stellung dazu nehmen könne,
bat sie Ständerat Minder, dennoch eine klare Trennlinie zwischen dem Bau einer
Moschee und den Überlegungen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung zu
ziehen. Wenn jeder Moscheebau mit dem Generalverdacht der Terrorismusfinanzierung
einhergehe, sei dies weder ein Dienst an den hiesigen Behörden, die sich effektiv mit
dieser Problematik auseinandersetzten, noch ermögliche dies der muslimischen
Gemeinschaft, ihre Gebetskultur in der Schweiz zu pflegen. Mit dem Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus seien genau solche Fragen mit Nachdruck diskutiert worden und man
habe sich über die verschiedenen Staatsebenen auf 26 Massnahmen mit
entsprechenden Zuständigkeiten geeinigt, deren Umsetzung nun vom
Sicherheitsverbund Schweiz in Angriff genommen werde. Die Bundesrätin erläuterte
dem Plenum, dass sie am Vorabend der Debatte an einer Diplomübergabe im Rahmen
einer Weiterbildung für religiöse Betreuungspersonen an der Universität Bern
teilgenommen habe und dort auf einen regen Austausch zwischen verschiedenen
Religionsgruppen gestossen sei. Dies zeige ihr auf, wie man religiöse Betreuung in
gewünschter Weise sicherstellen könne: interreligiös und in gegenseitigem Respekt vor
den unterschiedlichen Religionen. Es gelte folglich, solche Bestrebungen zu
unterstützen; und nicht etwa eine Motion, die einfach generell etwas sage und damit
ganze Religionsgemeinschaften unter Generalverdacht stelle. 76

Im Sommer 2019 verlagerte eine am Institut für Religionsrecht der Universität Freiburg
verfasste Studie den religionspolitischen Fokus vom nationalen auf die kantonalen
Parlamente. Max Ammann und Prof. René Pahud de Mortanges untersuchten für den
Zeitraum von 2010 bis 2018 eingereichte Vorstösse zu religionspolitischen Themen in 15
repräsentativ ausgewählten Kantonen. 
Insgesamt konnten die Autoren 140 parlamentarische Vorstösse ausfindig machen
(Höchstwert: 20 im Kt. Bern; Tiefstwert: 0 im Kt. Graubünden), die insgesamt 16
verschiedenen Parteien zugeordnet werden konnten. Über zwei Drittel der
eingereichten Vorstösse kamen von den vier Bundesratsparteien SVP, SP, FDP und CVP,
wobei die SVP mit 48 Vorstössen – also rund einem Drittel aller Vorstösse – mit Abstand
die aktivste Partei war und selbst die beiden zweitklassierten Parteien SP und CVP (je 20
Vorstösse) zusammengenommen noch übertraf. Hinsichtlich der
Religionsgemeinschaften fokussierten die Vorstösse in erster Linie den Islam (ca. 60%)
und das Christentum (ca. 30%), während das Judentum den Autoren zufolge in der
kantonalen Politik praktisch inexistent sei. Mit 33 von insgesamt 81 islamspezifischen
Vorstössen (CVP 9; FDP und SP je 6) und zehn von insgesamt 42 Einreichungen zum
Christentum (SP 7; FDP 5; CVP 3) dominierte die SVP die Religionsdebatte nachweislich,
wobei sie in der Islamdebatte einen deutlich grössen Unterschied zu den anderen
Parteien aufwies, was gemäss den Studienverantwortlichen durchaus ihrem
Parteiprogramm entspreche.
Innerhalb der Vorstösse, die das Christentum betrafen, benannten die Forscher die
Kirchenfinanzierung und die Kirchensteuern, die religiöse Neutralität, kirchliche
Feiertage und den Religionsunterricht als Kernthemen. Lediglich in einzelnen Kantonen
zur Diskussion standen hingegen Themen wie Kirchenglocken, Freikirchen oder die

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.07.2019
MELIKE GÖKCE

01.01.90 - 01.01.20 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Aberkennung des öffentlich-rechtlichen Status der römisch-katholischen Kirche.
Letzteres Anliegen sei gemäss den Autoren der einzige Vorstoss gewesen, der offen die
Privilegien einer christlichen Kirche angreife. Zusammenfassend zeige die Analyse auf,
dass den christlichen Kirchen zunehmend ein «säkularer Wind» seitens der Politik
entgegenwehe und ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung mit den eingereichten
Vorstössen meistens unter Druck gesetzt werde.
Dennoch stelle der Islam in der politischen Arena noch immer die umstrittenste
Religionsgemeinschaft dar, obwohl die Musliminnen und Muslime lediglich fünf Prozent
der Schweizer Wohnbevölkerung ausmachten und zudem eine sehr disperse
Gemeinschaft seien. Die mit dem Islam verknüpften Schlüsselthemen fokussierten
Vermummungsverbote und Kleidervorschriften, die öffentliche Anerkennung,
islamische Institutionen im Allgemeinen, die Wertedebatte – insbesondere hinsichtlich
der Scharia – sowie die Radikalisierungs- und Terrorgefahr. Ammann und Pahud de
Mortanges kamen zum Schluss, dass ein Grossteil der eingereichten Vorstösse sehr
islamkritisch gewesen sei und dass die Legislativmitglieder offensichtlich grosse
Vorbehalte gegenüber der – in der Schweiz – vergleichsweise neuen Religion und ihrer
Anhängerschaft hätten. Die Debatte finde hierbei auf den zwei Ebenen der
institutionellen und der gesellschaftlich-kulturellen Einbindung statt.
Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen religionspolitischer Vorstösse auf das
Religionsverfassungsrecht werden gemäss der Autorenschaft zwei politische Agenden
ersichtlich: Zum einen übe ein offensiver politischer Ansatz Druck auf die anerkannten
Kirchen aus und tendiere somit zu einem Abbau ihrer institutionellen Privilegien, was
sich früher oder später auf ihren rechtlichen Status auswirken könne. Zum anderen
bestehe gerade gegenüber neueren, nicht-christlichen Religionsgemeinschaften und
besonders dem Islam ein tendenziell defensiverer und auf Erhalt bedachter politischer
Ansatz, obwohl die Politik aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben möglichst zu einer
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften angehalten wäre. Allerdings sei der
Wille hierzu und die damit einhergehende Einräumung ähnlicher Privilegien und
Rechte, wie sie den christlichen Volkskirchen zugesprochen werden, gegenwärtig nur
wenig ersichtlich. 77

Sprachen

Wie alle Jahre wieder legten die beiden Aussenpolitischen Kommissionen ihren Räten
den Jahresbericht der Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der
Frankophonie (APF) zur Kenntnisnahme vor – und wie alle Jahre wieder kamen diese
dem Anliegen stillschweigend nach. Die Grundanliegen der Schweizer Sektion zielen im
Wesentlichen auf die Themenbereiche Kultur, Bildung, Gesundheit und Schutz der
Menschenrechte und dienen als solide Grundlage für den internationalen
Erfahrungsaustausch mit anderen Delegationen – so auch wieder im Jahr 2016. Der
Bericht resümiert die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Delegation und gibt
Erläuterungen zu den verschiedenen Tagungen und Konferenzen. Nebst diversen
regionalen und nationalen Anlässen stand auch wieder der wichtigste Anlass der APF –
die Jahrestagung – auf der internationalen Agenda. Vom 8. bis 12. Juli trafen sich
Parlamentarierinnen und Parlamentarier der unterschiedlichen Mitgliedsländer unter
dem Motto „Gemeinsames Wachstum und verantwortungsbewusste Entwicklung:
Bedingungen für Stabilität in der Welt und im französischsprachigen Raum“ auf
Madagaskar und bemühten sich um die Sensibilisierung für ihre diversen Anliegen. Die
Schweiz brachte sich indes mit vier wichtigen Anliegen ein, welche im Wesentlichen
dem Schwerpunktthema des Menschenrechtsschutzes zuzuordnen sind: Prävention von
gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, Abschaffung der Todesstrafe im
frankophonen Raum, Umsetzung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau in der Schweiz und den Datenschutz und Schutz der
Privatsphäre im frankophonen Raum. Gesamthaft betrachtet schliesst die Delegation
ihren Bericht mit grosser Zufriedenheit über die zahlreichen erfolgreich lancierten
Arbeiten und fühlt sich in ihren Bestrebungen, als ein unbestritten wichtiges Mitglied
der Organisation wahrgenommen zu werden, bestätigt. Die Aufgabenfassung für das
Jahr 2017 wird sich wiederum vermehrt der Zusammenarbeit zwischen Schweizer
Bildungseinrichtungen und Hochschulagenturen der Frankophonie annehmen, aber
auch eine Grundsatzdebatte zum Thema Migration aufgreifen. 78
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In der Sommersession 2018 eröffneten die APK-NR und APK-SR neuerlich beiden Räten
den Bericht der Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie
(APF) zur Kenntnisnahme und auch in diesem Jahr kamen die Räte dieser Bitte
diskussionslos nach.
In Vertretung der Ständeratskommission führte Christian Levrat (sp, FR) seine
Erläuterungen – im Wissen um die wiederkehrenden Diskussionen um den Nutzen der
APF – mit der Hervorhebung der besonderen politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Anziehungskraft dieser Organisation an. So habe sie sich seit Anfang der
90er Jahre erheblich um Länder aus Mittel- und Osteuropa, Asien und dem Nahen
Osten erweitert und biete den meisten Mitgliedsstaaten ein nützliches Tor
insbesondere zur afrikanischen Politik. Gerade der afrikanische Kontinent ist auch im
Themenfokus der Schweizer Delegation stark repräsentiert, wie sich aus den
verschiedenen Tätigkeitsfeldern schliessen lässt. Nicht zuletzt am wichtigsten
Organisationsanlass, der Jahrestagung, die im Berichtsjahr zum 50.
Organisationsjubiläum unter dem Motto «Diversité linguistique, diversité culturelle,
identité(s)» vom 06.–11. Juli in Luxemburg stattfand, referierten und konsolidierten die
Schweizer Abgeordneten ihre thematischen Schwerpunkte: Prävention von
gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, Abschaffung der Todesstrafe im
frankophonen Raum, Schutz der Mehrsprachigkeit, Bekämpfung des
grenzüberschreitenden Handels mit Frauen und Kindern sowie Schutz der persönlichen
Daten im frankophonen Raum. Besonders die drei erstgenannten Punkte seien im
Berichtsjahr von grosser Bedeutung gewesen, wie Levrat betonte. Im Rahmen der
Frankophonie habe man sich an internationalen Diskussionen über die Reaktion auf den
Terrorismus beteiligt und habe hierbei versucht, weg von der Methode der
Kriminalisierung von Terroristen, hin zu einem ganzheitlichen Ansatz mit spezifischen
präventiven Elementen überzugehen. Diese könnten Massnahmen zur Stärkung der
Menschenrechte beinhalten oder auf die Stärkung von Entwicklungsprogrammen in
fragilen Kontexten ausgerichtet sein. Auf Anregung von Ständerätin Anne Seydoux-
Christ (cvp, JU) habe man auch besondere Bestrebungen zur Abschaffung der
Todesstrafe im frankophonen Raum forciert. Derzeit sei die Todesstrafe in 55 der 79
Mitgliedsstaaten der Frankophonie abgeschafft und in 14 weiteren Staaten zwar noch
gesetzlich verankert, aber seit mindestens zehn Jahren nicht mehr angewendet
worden. Trotz grosser Fortschritte in diesem Bereich blieben noch immer einige
«dunkle Flecken» und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, insbesondere aus
dem Umfeld solcher Staaten, spielten eine wichtige Rolle im Fortschritt zur
Abschaffung der Todesstrafe. Hinsichtlich des Schutzes der Mehrsprachigkeit habe
Nationalrat Reynard (sp, VS) im Rahmen der Jahrestagung den Fokus auf die
verschiedenen Kulturräume, die mit den vier Landessprachen und den Sprachen der
Einwanderinnen und Einwanderer entstünden und die die Besonderheit der Schweizer
Mehrsprachigkeit ausmachten, sowie auf die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der
Schweizerinnen und Schweizer regelmässig zwei Sprachen gebrauchten, gesetzt. Die
Mehrsprachigkeit sei ein Willensakt und müsse gepflegt und weiterentwickelt werden,
wie Reynard auch im Bericht paraphrasiert wurde. Auch wenn die Minderheitssprache
Französisch in der Schweiz aufgrund rechtlicher Grundlagen geschützt sei, müsse die
französischsprachige Minderheit regelmässig für ihre Gleichbehandlung einstehen;
nicht zuletzt auch, weil die Hegemonie des Englischen im Bereich der Wissenschaft und
Forschung im grossen Gegensatz zur Mehrsprachigkeit stehe.
Nebst den internationalen Verhandlungen setzte sich die Delegation im Berichtsjahr
auch mit internen Themen auseinander wie beispielsweise der Festlegung der Werte
und Positionen der Frankophonie, der Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitutionen
der Frankophonie und Schweizer Hochschulen, der Unabhängigkeit der Medien im
frankophonen Afrika oder der Aktivität der Schweiz zur Unterstützung der
Berufsbildung in den Ländern des Südens. Der Bericht schliesst mit der Erkenntnis,
dass die APF eine wichtige Kontaktstelle zur Bundesversammlung darstelle und
insbesondere im Dialog mit den afrikanischen Vertreterinnen und Vertretern von
höchster Bedeutung sei – nicht zuletzt auch, weil Afrika als Ganzes längerfristig immer
mehr an Bedeutung in der Organisation gewinnen werde. 79
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Fahrende

Im Juni 2017 sollte der Bundesrat mit einer Motion Munz (sp, SH) beauftragt werden,
den internationalen „Roma Holocaust Memorial Day“ anzuerkennen. In seiner
Stellungnahme vom August 2017 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
empfohlen. Die parlamentarische Abstimmung über das sensible Thema kam aber erst
gar nicht zustande, da die Motionärin ihren Vorstoss in der Frühjahrssession 2018
zurückzog. 
In Ermahnung der zahlreichen Roma- und Sintiopfer des Zweiten Weltkrieges hatte das
Europäische Parlament im April 2015 den 2. August zu deren Gedenktag erklärt und war
in seiner Resolution von der Europäischen Kommission im Juli desselben Jahres
bestätigt worden. Die Schweiz beschränkte ihre Gedenkaktivitäten bisweilen auf den 27.
Januar, den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Die
Motionärin erachtete es aber gerade zu diesem Zeitpunkt als relevant – die Schweiz
hatte seit März 2017 zum ersten Mal den Vorsitz der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) inne –, dass die Schweiz besonders gegenüber den Roma
und Sinti ein klares Zeichen setze. Die Kultur und Verfolgungsgeschichte dieser
Minderheitengruppen seien gerade in der Schweizer Gesellschaft nur wenig bekannt
und würden auch nicht speziell im Rahmen der obligatorischen Schulbildung vermittelt.
Dies führe mitunter dazu, dass Klischees und Vorurteile unhinterfragt weitergegeben
würden und die Roma und Sinti wieder verstärkt Diskriminierung sowie Hassreden und
physischen Übergriffen ausgesetzt seien – in der Schweiz wie auch in ganz Europa.
Gerade vor diesem Hintergrund sei es von grosser Bedeutung, dass auch der 2. August
offiziell anerkannt werde.
Der Bundesrat beteuerte in seiner Stellungnahme, dass er die Bestrebungen zur
Sensibilisierung jüngerer Generationen für sämtliche Opfer des Nationalsozialismus
vollumfänglich anerkenne. Er verwies zugleich aber darauf, dass auch viele andere
Länder – bspw. Deutschland, Italien oder die skandinavischen Länder – keinen
expliziten Gedenktag für die Roma- und Sintiopfer pflegten, dieser aber im Rahmen des
internationalen Gedenktages mit allen anderen Opfern zusammen gedenken würden.
Diesen Ansatz verfolge auch die Schweiz. Im Rahmen des jährlichen Gedenkens vom 27.
Januar habe die Schweiz aber auch konkrete und spezifische Aktivitäten zur Ermahnung
der Verfolgung dieser Gruppen durchgeführt und man werde solche Aktivitäten auch
weiterhin durchführen. Über die besondere Notwendigkeit der Bekanntmachung dieser
Kultur und Geschichte sei er sich aber dennoch bewusst, weswegen der Bund im
Rahmen des Aktionsplans „Jenische, Sinti, Roma“ auch Sensibilisierungsprojekte in
Schulen und die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien vorsehe. In ebendiesen
Aktionsplan und dessen Erfolg setzte die Motionärin ihre ganze Hoffnung und bedankte
sich hierfür beim Bundesrat, ehe sie ihren Vorstoss offiziell zurückzog. 80
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Medien

Presse

Nachdem das Bundesgericht die Verurteilung des sogenannten Kristallnacht-
Twitterers wegen Rassendiskriminierung im November 2015 gestützt hatte, befasste es
sich einen Monat später erneut mit dem Fall, diesmal jedoch aus der Perspektive der
Medienfreiheit. Der sogenannte Kristallnacht-Twitterer, ein ehemaliger SVP-
Lokalpolitiker, hatte seiner Verärgerung ob dem Freispruch des Sekretärs der
Muslimischen Gemeinde Basel, welcher aufgrund der Aussage, es sei "okay", wenn ein
Mann seine Frau mit Schlägen zum Geschlechtsverkehr zwinge, angeklagt worden war,
im Sommer 2012 mit folgendem Tweet Luft gemacht: "Vielleicht brauchen wir wieder
eine Kristallnacht ... diesmal für Moscheen". Ein im Jahr 2014 gefällter Entscheid des
Bezirksgerichts Uster hatte zwei Journalisten der NZZ und des Tages-Anzeigers durch
Androhen einer Ordnungsbusse untersagt, in ihrer Berichterstattung Namen, Alter und
Wohnort des Angeklagten sowie Fotos des Beschuldigten und die Adresse dessen Blogs
zu erwähnen. Nachdem das Obergericht hier bereits korrigierend eingewirkt hatte,
revidierte das Bundesgericht im Dezember 2015 diesen Entscheid vollständig und
gewichtete somit die Medienfreiheit höher als die schutzwürdigen Interessen des
unterdessen Verurteilten. Dazu käme, dass gerade mit einem Internetblog die
Öffentlichkeit ja gesucht werde, weswegen es "schwer nachvollziehbar" sei, dass in der
Berichterstattung gerade auf die Erwähnung des Blogs verzichtet werden müsse. 81
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Ebenfalls im Sinne der Presse entschied das Bundesgericht im Juli 2016, indem es zwei
Beschwerden des sogenannten Kristallnacht-Twitterers auf Persönlichkeitsverletzung
in einem Online-Artikel der "Schweiz am Sonntag" und auf der Homepage eines
Rassismus-Experten abwies. Der Kläger und ehemalige SVP-Lokalpolitiker war zuvor
aufgrund seines Tweets, worin er die Meinung äusserte, dass es eventuell wieder eine
Kristallnacht brauche – dieses Mal für Moscheen –, wegen Rassendiskriminierung
verurteilt worden. Das Sonntagsblatt hatte als Reaktion auf den Tweet in einem
Kommentar unter anderem die Ansicht geäussert, dass solche Personen nichts in einer
Partei zu suchen hätten, die sich zu den Grundsätzen der Freiheit und Demokratie
bekenne. Die oberste eidgenössische Gerichtsinstanz kam zum Schluss, dass im
vorliegenden Falle ein öffentliches Interesse zur Berichterstattung bestanden habe, da
Diskussionen zum Islam in der Schweiz zum aktuellen politischen Diskurs gehörten. Und
– wie bereits in zwei im Vorjahr gefällten Urteilen festgehalten – habe der Kläger mit
seinem Tweet die Öffentlichkeit gesucht. Ferner hielt das Bundesgericht fest, dass der
Tweet, welcher in Reaktion auf einen Einzelfall entstanden war, in seiner Klarheit auch
beim Durchschnittsleser keine Zweifel ob dessen Sinn aufkommen lasse und das in der
"Schweiz am Sonntag" geäusserte Werturteil deswegen nicht zu beanstanden sei. 82
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Medienpolitische Grundfragen

Eine Untersuchung zur Berichterstattung über den Rechtsextremismus stellte den
Medien ein gemischtes Zeugnis aus: Obwohl sich die Medien der Meinung
angeschlossen hätten, Rechtsextremismus werde zu wenig bekämpft oder gar
verharmlost, fehlte laut den Forschenden bisher ein echter öffentlicher Diskus über
Gründe des Rechtsextremismus wie auch über Massnahmen zu dessen Bekämpfung. Die
Rechtsextremen erhielten insbesondere in den Boulevardmedien ein publizistisches
Gewicht, das in keinem Verhältnis zu ihrer politisch-sozialen Bedeutung stehe. 83
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Unbefriedigt von der Zuammenarbeit mit den kantonalen Parteisekretariaten in der
Romandie, welche nach Ansicht der nationalen Parteileitung «verbürgerlicht» sind,
unternahm die Parteileitung erste Schritte, in der Westschweiz vermehrt auch mit der
extremen Linken zusammenzuarbeiten. 84
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Bei den eidgenössischen Abstimmungen wich die SVP bei vier Vorlagen von Bundesrat
und Parlament ab, darunter dem Kulturartikel und den Blauhelmen. Das Nein zum
Kulturartikel entstand jedoch nur mit Zufallsmehr. Bei den Blauhelmen wichen fünf und
beim Kulturförderungsartikel neun Kantonalparteien (von insgesamt 19) von der
Mutterpartei ab und stimmten damit für den Parlamentsbeschluss. Als einzige
Regierungspartei lehnte die SVP Schweiz auch die leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe und - allerdings wiederum nur durch Zufallsmehr - das
Krankenversicherungsgesetz ab. Dem Verbot der Rassendiskriminierung stimmte sie
klar zu, sieben Kantonalsektionen lehnten es jedoch ab. 85
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Anfangs September drohte Parteipräsident Maurer mit dem Ausschluss der Genfer SVP-
Sektion, sollte diese sich nicht von ihrem Nationalratskandidaten und Parteisekretär
Pascal Junod trennen. Junod war zuvor in Verdacht geraten, rechtsradikalen
Vereinigungen nahe zu stehen. Nachdem Junod eine versprochene schriftliche
Distanzierung vom Rechtsextremismus und einschlägigen Organisationen bei der
nationalen Parteizentrale nicht eingereicht hatte, wurde der Ausschluss offiziell
eingefordert. Nach Weigerung der Genfer Sektion, Junod auszuschliessen, leitete die
Parteileitung Ende September gegen die Sektion das Ausschlussverfahren ein. Dieses
wurde eingestellt, nachdem Junod seinen Austritt aus der SVP bekanntgegeben
hatte. 86

PARTEICHRONIK
DATUM: 30.09.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Rechtsextremismusvorwürfe richteten sich auch gegen Christoph Blocher. Eine Woche
vor den Wahlen veröffentlichte die Sonntagspresse Ausschnitte aus einem Schreiben
Blochers an einen Herrliberger Unternehmer vom März 1997. Darin bedankte sich
Blocher für die Zusendung eines Buches des als Holocaust-Leugner verurteilten Jürgen
Graf. Das Papier war bei der Verhaftung Grafs beschlagnahmt und zu den Prozessakten
gelegt worden. Die Brisanz des Briefes steckte in der Kommentierung Blochers «wie
recht er doch hat». In der Folge wurde Blocher von allen Seiten angegriffen,
insbesondere die Parteipräsidenten der CVP und der SP zeigten sich sehr besorgt.
Sogar internationale Kritik traf in Bern ein. Die FDP publizierte Inserate mit dem
Wortlaut „Bei uns hat Rechtsextremismus keinen Platz!“, welche die SVP mit eigenen
Inseraten konterte. Blocher indes sah sich einer Hetzkampagne gegen seine Person
ausgesetzt, die bewusst kurz vor den Wahlen inszeniert worden sei. Er habe das Buch
gar nie gelesen, und sein Kommentar beziehe sich lediglich auf den Titel «Vom
Untergang der Schweizerischen Freiheit». 87

PARTEICHRONIK
DATUM: 19.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Die im Vorjahr auf der Homepage der Kommunalsektion Widen (AG) aufgeschalteten, in
Text verpackten, aber durch Hervorhebung erkennbaren rassistischen Slogans hatten
ein Nachspiel. Wegen der rechtsextremistischen Äusserungen wurden der Präsident
und ein Vorstandsmitglied zu bedingten Geldstrafen verurteilt. 88

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 19.02.2013
MARC BÜHLMANN

Bei der Lancierung der Ausschaffungsinitiative 2011 hatte ein provokatives Inserat der
SVP-Kampagne die Gemüter erregt. Einige Zeitungen weigerten sich sogar, die Annonce
mit der Unterschrift „Kosovaren schlitzen Schweizer auf!“ abzudrucken. Zwei Kosovaren
aus dem Kanton Zürich erstatteten in der Folge Strafanzeige wegen Verstosses gegen
die Antirassismus-Strafnorm. Die Staatsanwaltschaften der Kantone Zürich und Bern
hatten sich in der Folge über ein Jahr lang über die Zuständigkeit und den
Gerichtsstand gestritten. Das Bundesstrafgericht wies den Fall Bern zu, wo die
Strafuntersuchung allerdings eingestellt wurde. Dagegen führte die Anklage allerdings
erfolgreich Beschwerde. Das Obergericht des Kantons Bern wies die Staatsanwaltschaft
darauf hin, dass der Fall zwingend einem unabhängigen Strafgericht überlassen werden
müsse. Angezeigt wurde schliesslich Toni Brunner, der als Parteipräsident und
Wahlkampfleiter die Verantwortung übernahm. Allerdings wurde die Immunität
Brunners von den zuständigen Parlamentskommissionen geschützt. 89

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.08.2013
MARC BÜHLMANN

Konservative und Rechte Parteien

Bei der Genfer Vigilance wurde ein Richtungsstreit zwischen Extremisten und
Gemässigten ausgetragen. Nachdem im Frühjahr ein neuer Präsident gewählt worden
war – der allerdings ein halbes Jahr später wieder demissionieren sollte –, wurde unter
Führung der kantonalen Parlamentarier eine neue Partei unter dem Namen
«Mouvement patriotique genevois (MPG)» ins Leben gerufen. Diese neue Bewegung
lehnte Kontakte mit der NA/SD ebenso wie solche zu ausländischen rechtsextremen
Parteien wie z.B. dem französischen «Front national» ab. Anfänglich suchte das MPG
eine Allianz mit der Auto-Partei aufzubauen, musste jedoch die Verhandlungen wieder
abbrechen. Einige Vertreter der Vigilance im Stadtparlament schlossen sich jedoch
nicht dem MPG, sondern der Auto-Partei an. 90

PARTEICHRONIK
DATUM: 07.11.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Bei den eidgenössischen Abstimmungen kämpfte die EDU unter anderem gegen den
Kulturförderungsartikel, die UNO-Blauhelmtruppen und das
Krankenversicherungsgesetz. Zum Verbot der Rassendiskriminierung beschloss sie
Stimmfreigabe; ihre grösste Kantonalsektion (Bern) empfahl ein Ja. 91

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.12.1994
EVA MÜLLER

Bei den eidgenössischen Abstimmungen stimmte die FPS achtmal gegen Bundesrat und
Parlament und bejahte insgesamt nur gerade drei der eidgenössischen Vorlagen.
Vehement wehrte sie sich namentlich auch gegen das Anti-Rassismus-Gesetz. 92

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.12.1994
EVA MÜLLER
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Das Obergericht des Kantons Bern bestätigte ein Urteil gegen den Präsidenten der
Freiheitspartei, Jürg Scherrer (BE), wegen Rassendiskriminierung. 93

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.11.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Kanton Tessin selber eckte die Partei wie eh und je vor allem mit
rechtspopulistischen, teilweise vulgären Aktionen an. Für besonders hohe Wellen
sorgte der Sohn des Gründers der Partei, Boris Bignasca, der dem ehemaligen SP-
Kantonsrat und Schriftsteller Giovanni Orelli den Tod wünschte. Sogar die Tessiner
Kantonsregierung – nota bene mit zwei Vertretern (Marco Borradori und Norman Gobbi)
der Lega bestückt – verurteilte die schwerwiegende Beleidigung einstimmig. Diese
Geschichte zeigte auch auf, wie die Lega ihre Rolle zwischen rechter Opposition und
Mehrheitspartei nach wie vor suchte. Seit 2011 ist die Lega im Tessin zweitstärkste Kraft
und stellt zwei der fünf Regierungsräte. 94

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.05.2012
MARC BÜHLMANN

Die Partei national orientierter Schweizer (Pnos) ist Sammelbecken der parteipolitisch
aktiven rechtsextremistischen Szene. Eine von der deutschen Bundesanwaltschaft
organisierte Operation gegen rechtsextreme Gruppierungen in Deutschland, den
Niederlanden und der Schweiz ermöglichte einen Blick auf diese Szene in der Schweiz,
der rund 1'000 bis 1'300 Personen angehören. Die Gefahr von terroristisch-
gewalttätigen Aktionen sei in der Schweiz im Gegensatz zu Deutschland gering, so eine
Erkenntnis der Operation. Allerdings müsse man sich um die Affinität der Neonazis zu
Schusswaffen Sorgen machen. So soll etwa die Tatwaffe, die im deutschen Fall NSU, bei
dem zehn Personen umgebracht wurden, verwendet wurde, aus der Schweiz stammen.
Nachdenklich stimmen müsse denn auch die enge Verbindung der rechtsextremen
Szene der Schweiz mit Gesinnungsgenossen aus Deutschland. 95

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 19.07.2013
MARC BÜHLMANN

Der Präsident der DPS, Ignaz Bearth, ergriff den Rücktritt von seinem Rücktritt. Nach
einigen internen Querelen und Gerichtsverfahren wegen des Namens der Partei geriet
die DPS auch wegen Äusserungen der zurückgetretenen Thurgauer Sektionspräsidentin
in die Schlagzeilen. Diese hatte auf ihrem Facebook-Konto unter dem Namen der Partei
für Hitler geschwärmt. Der früher bei der PNOS aktive Bearth behauptete, dass die DPS
rund 100 Mitglieder in neun Sektionen aufweise. Die DPS war im Vorjahr in Brunnen
gegründet worden und positioniert sich als Alternative zur SVP. Die Volksrechte gelte es
auszubauen. 96

PARTEICHRONIK
DATUM: 10.09.2013
MARC BÜHLMANN

Eine Protestpartei zieht in der Regel auch Personen an, die aus ihrer (rechts-)extremen
Haltung keine Mördergrube machen. So wurde etwa ein Genfer Stadtparlamentarier des
MCG, der sich abschätzig über Homosexuelle und Eingebürgerte geäussert und sich auf
seiner Facebook-Seite negativ über Israel ausgelassen hatte, von der Partei
ausgeschlossen. 97

PARTEICHRONIK
DATUM: 12.12.2013
MARC BÜHLMANN

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Die vom Zürcher Nationalrat Blocher (svp) präsidierte Aktion für eine unabhängige und
neutrale Schweiz (AUNS) versuchte, sich vom Beigeschmack eines Sammelbeckens für
Rechtsextreme zu befreien. Noch vor Jahresbeginn hatte sie einige notorische
Antisemiten ausgeschlossen resp. zum Austritt aufgefordert. 

An ihrer Jahresversammlung gab die rund 16'000 Mitglieder und weitere 6'500 Gönner
und Sympathisanten zählende AUNS bekannt, dass sie zur Bestreitung von
Abstimmungskämpfen mehr als 2 Mio CHF angehäuft habe. Der Bestand dieser
Kriegskasse dürfte auch nach der erfolgreichen Kampagne der AUNS gegen die
zusätzlichen Staatssekretärposten im Rahmen der Regierungs- und Verwaltungsreform
noch weitgehend intakt sein. Da sich die Befürworter dieser Vorlage nur zaghaft
engagierten, war auch von seiten der AUNS keine aufwendige Kampagne erforderlich.

Im Vorstand der AUNS sitzen neben Blocher als Vizepräsidenten die beiden ehemaligen
NR Eisenring (cvp, ZH) und Miesch (ex-fdp, BL) sowie u.a. die amtierenden NR Fehr (svp,
ZH), Moser (fp, AG) und Steffen (sd, ZH) und die ehemaligen NR Graf (ex-svp, ZH) und

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 13.05.1996
HANS HIRTER
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Schalcher (evp, ZH). 98
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